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1. Einleitung 

1.1 Vorbemerkung 

Nach §§ 2, 2a BauGB ist im Regelverfahren zu einem Bauleitplan eine Umweltprüfung durchzuführen, 
in der die voraussichtlichen, erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Die Ergebnisse sind 
im sog. „Umweltbericht“ zu beschreiben und zu bewerten. Dieser Bericht bildet einen gesonderten 
Teil der Begründung. Gliederung und wesentliche Inhalte des Umweltberichts sind in Anlage 1 zu 
§ 2(4) BauGB festgelegt. Die Kommune legt hierbei für jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang 
und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Umweltbelange für die Abwägung erforderlich ist. Das Er-
gebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung über den Bauleitplan angemessen zu berücksichtigen. 
 
Der vorliegende Umweltbericht zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 78 „Leinenweg-Ost“ wurde 
auf Grundlage von Bestandsaufnahmen und der Ergebnisse des Bauleitplanverfahrens erstellt. Prü-
fungsgrundlage ist die Beschreibung und Bewertung des aktuellen Umweltzustands und der Auswir-
kungen der Planung auf die Umweltbelange nach UVP-Gesetz und im Sinne des BauGB. Die einzelnen 
Umweltbelange werden systematisch vorgestellt und geprüft, Anforderungen und ergänzende Vor-
schläge für die Beachtung im Planverfahren werden erarbeitet. 

1.2 Inhalt und Ziele der Bauleitplanung 

Das vorliegende Plangebiet mit einer Größe von etwa 6,5 ha liegt am nordwestlichen Siedlungsrand 
der Ortslage Verl, zwischen der bestehenden Wohnbebauung im Osten und Süden sowie der gewerb-
lichen Bebauung im Westen. Nach Norden geht das Plangebiet in die freie Landschaft über. 
 
Die Stadt Verl verfolgt mit der vorliegenden Planung das Ziel, die anhaltende Nachfrage nach Wohn-
baugrundstücken zu befriedigen und hierfür die derzeit noch landwirtschaftlich genutzte Fläche im 
Anschluss an den bestehenden Siedlungsraum für eine wohnbauliche Nutzung zu mobilisieren. Die 
Ortsmitte liegt etwa 1.200 m entfernt. Alle wichtigen Infrastruktureinrichtungen, wie z. B. Schulen 
mit Sportanlagen, Freibad und Versorgungseinrichtungen u. a. des täglichen Bedarfes, sind gut zu 
erreichen. Im Jahr 2019 wurde im westlichen Teil des Plangebiets eine Kindertagesstätte errichtet. 
 
Das Plangebiet wird überwiegend als Ackerland und in den Randbereichen auch als Grünland bzw. 
gärtnerisch genutzt. Im nordöstlichen Bereich wird eine ehemalige Hofstelle (aktuell: Wohngebäude) 
mit umgrenzenden Grünstrukturen, im südwestlichen und südöstlichen Eckbereich des Plangebiets 
werden jeweils freistehende Wohnhäuser mit Gartenflächen einbezogen. Der Gehölzbestand be-
schränkt sich i. W. auf die o. g. Hofstelle und den Saumbereich nördlich des Bonhoeffer Wegs. Dar-
über hinaus wurden in den Wohngärten einzelne Gehölze gepflanzt. 
 
Durch den Bebauungsplan soll für Eigentümer, Pächter und Nachbarn Planungssicherheit im Hinblick 
auf künftige Bauvorhaben in dem bis dato unbeplanten/unbebauten Bereich geschaffen werden. An-
gesichts des anhaltenden großen Wohnbauflächenbedarfs im Stadtgebiet ist es aus Sicht der Stadt 
aber auch von großer Bedeutung, dass aufbauend auf der vorliegenden Planung ermöglichte bauliche 
Entwicklungen in einem absehbaren Zeitraum realisiert werden. Dies ist aufgrund der umfangreichen 
Abstimmungsgespräche mit den Flächeneigentümern vorliegend gegeben. 
 
Unter Beachtung des städtebaulichen Umfelds schafft der Bebauungsplan die Grundlage für ein all-
gemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 bzw. Geschoss-
flächenzahl (GFZ) von 0,8 sowie eine Fläche für Gemeinbedarf (Kindertagesstätte) mit einer GRZ von 
0,6 bzw. GFZ von 1,2. Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung, zur jeweiligen 
Wohndichte sowie zu überbaubaren Grundstücksflächen nehmen ebenso wie die Vorgaben zur Ge-
staltung, Rücksicht auf das Umfeld.  
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Die äußere Erschließung des Plangebiets erfolgt über den Leinenweg, der weiter südwestlich des 
Plangebiets in den Brummelweg mündet. Letztere Wegeverbindung verbindet den überplanten Be-
reich über einen signalgesteuerten Knotenpunkt mit der Gütersloher Straße (L 757). Der nördliche 
Anschluss des Plangebiets an den Lerchenweg verbindet das künftige Wohnquartier über den Reb-
huhnweg mit der Gütersloher Straße (L 757). Auch dieser Kreuzungsbereich wird über eine Signalan-
lage gesteuert. 
 
Die Binnenerschließung des neuen Siedlungsbereiches erfolgt durch eine 8,0 m breite Haupterschlie-
ßung (Planstraße A) vom Leinenweg aus in östlicher/nordöstlicher Richtung sowie eine zweite Haupt-
erschließungsachse (Planstraße B) vom Lerchenweg aus zunächst in südöstlicher Richtung, mit einem 
Verschwenk nach Osten. Der nordwestliche Teilbereich des Plangebiets wird über die Planstraße C 
erschlossen, die weiter östlich in die Planstraße B mündet. Sämtliche o. g. Planstraßen münden je-
weils in einer Wendeanlage. Der im Süden des geplanten Wohnquartiers bereits bestehende Bonho-
efferweg wird auf eine Breite von 8,0 m aufgeweitet und erschließt sowohl die bestehende Mehrfa-
milienhausbebauung südlich des Plangebiets als auch die südliche Bauzeile der vorliegenden Planung. 
Auch dieser Weg mündet zukünftig in einer Wendeanlage. Darüber hinaus umfasst die Planung noch 
einzelne Sticherschließungen zur Anbindung der Hinterlieger an die Planstraßen A bis C. 
 
Zu den stadtplanerischen Rahmenbedingungen und zur Erläuterung der konkreten Planungsziele wird 
auf Teil I Begründung des Bebauungsplans Nr. 78 verwiesen. 

1.3 Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung der Umweltbelange 

Der Untersuchungsraum umfasst den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 78 sowie 
allseits i. W. einen ergänzenden „Umring“ von ca. 100 m darüber hinaus. Je nach Umweltbelang vari-
iert der Untersuchungsraum teilweise nach innen oder außen, so dass alle Auswirkungen der Planung 
ausreichend beurteilt werden können (z. B. jeweils nächstgelegene Immissionsorte bei Gewerbelärm, 
Lage zu Natura 2000-Gebieten im Umkreis von 2 km, planungsfallbezogen variierend bei der Arten-
schutzprüfung). 
 
Grundsätzlich wird der hier angemessene Untersuchungsumfang und Detaillierungsgrad durch die 
sog. angebotsorientierte Planung begrenzt, da in diesem Rahmen allenfalls unverbindliche Informa-
tionen über einzelne Vorhaben vorliegen. Die Festsetzungen lassen im Rahmen eines allgemeinen 
Wohngebiets insgesamt einen entsprechenden Spielraum für unterschiedliche konkrete Nutzungen 
zu. Vor dem Hintergrund der auf dieser Planungsebene erfolgenden Ermittlung der Umweltbelange 
kann daher noch keine abschließende und vollständige Bewertung der Umweltauswirkungen erfol-
gen. Diese kann projektbezogen im Einzelfall unterschiedlich ausfallen. Spezifische Folgen sind in die-
sem Sinne daher nicht prognostizierbar. 
 
Im Vorfeld des Planverfahrens erfolgten Bestandsaufnahmen vor Ort, um die konkreten vorhandenen 
Nutzungen innerhalb des Plangebiets und im unmittelbaren Umfeld aufzunehmen. Zur Ermittlung 
und Bewertung des durch die Planung verursachten Eingriffs in Natur und Landschaft sowie des hie-
raus resultierenden Kompensationsbedarfs erfolgt eine separate rechnerische Bilanzierung. Weitere 
Informationen zu den Umweltbelangen liegen der Stadt durch Auswertung verfügbarer einschlägiger 
Grundlagenmaterialien vor – zu nennen sind hier insbesondere Fachinformationssysteme und Kartie-
rungen des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (insbeson-
dere Umweltdaten vor Ort, Wasserinformationssystem ELWAS-IMS) sowie thematische Fachpläne 
(v. a. Bodenkarten von NRW des Geologischen Landesamts, Karte der schutzwürdigen Böden des Ge-
ologischen Dienstes). Hinsichtlich des Umweltbelangs Kultur- und Sachgüter wird auf allgemeine Aus-
sagen aus dem Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag für den Regierungsbezirk Detmold sowie auf die 
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Denkmalliste der Stadt zurückgegriffen. Herangezogen werden darüber hinaus vorhandene gesamt-
städtische Untersuchungen/Konzepte.  
 
Zu Beginn des Planverfahrens wurde eine gutachterliche Einschätzung1 zur Thematik Gewerbelärm 
eingeholt. Ergänzt wurde diese durch eine lärmtechnische Untersuchung im Mai 20232. Darüber hin-
aus wurde eine Hydrogeologische Untersuchung3 beauftragt und im Laufe des Verfahrens eine Ent-
wässerungsplanung4, eine archäologische Sachstandsermittlung5 und eine Ausführungsplanung zum 
Straßenausbau mit Höhenangaben6 erstellt, die weitere Auskunft über die mit der Planung ermög-
lichten umweltrelevanten Auswirkungen geben. Darüber hinausgehende Fachgutachten und Fach-
planungen als Grundlage für eine hinreichende Bewertung der mit der Planung ermöglichten umwelt-
relevanten Auswirkungen werden nach gegenwärtiger Kenntnis nicht für erforderlich angesehen. 
Gründe liegen zum einen in den Gegebenheiten vor Ort, zum anderen sind hierzu anhand der auf 
Ebene der Bauleitplanung vorliegenden Erkenntnisse mit allgemein anerkannten Prüfmethoden 
keine belastbaren Ergebnisse zu ermitteln. Derartige Untersuchungen wären für den vorliegenden 
Planungsfall unangemessen bzw. überzogen, weil mit teils hohem Aufwand (Zeit und Kosten) kein 
Einfluss auf das Abwägungsergebnis der Planung zu erwarten wäre. Dies betrifft vorliegend insbeson-
dere folgende Umwelt(teil)belange: 

 Geruchsimmissionen: Tierhaltende Betriebe oder sonstige Geruchsemittenten sind im relevanten 
Umfeld nicht vorhanden, landwirtschaftliche Emissionen sind in der Ortsrandlage im ortsüblichen 
Rahmen hinzunehmen. 

 Lichtimmissionen und Verschattung: Relevante Auswirkungen in Bezug auf Licht und Besonnung 
sind im Rahmen der Bauleitplanung nicht erkennbar. 

 Störfallschutz: Der ermittelte angemessene Abstand eines nach geltender Rechtslage im näheren 
Umfeld vorhandenen sog. Störfallbetriebs nach § 3(5a) BImSchG reicht nicht bis in das Plangebiet. 

 Klima: Meteorologische oder klimabezogene relevante Auswirkungen der Bauleitplanung sind 
ebenfalls nicht erkennbar. 

 
Zudem haben sich auch keine Hinweise auf das Erfordernis näherer Untersuchungen zu den sonstigen 
Einflussfaktoren nach Anlage 1 BauGB, Punkt 2b, aa–hh auf Bauleitplanungsebene ergeben, solche 
Untersuchungen wurden daher ebenfalls nicht durchgeführt. 
 
Im Ergebnis wird der seitens der Stadt im Zuge der vorliegenden Planung vorgenommene Umfang 
und Detaillierungsgrad der Ermittlung der Umweltbelange für angemessen gehalten. Nach derzeiti-
gem Kenntnisstand wird kein weiterer Untersuchungsbedarf gesehen.  
 

 
1 AKUS GmbH (08/2009): Bauleitplanverfahren Nr. 78 „Leinenweg-Ost“; Aussage zum Thema Gewerbelärm. 
2 AKUS GmbH (24.05.2023): Bauleitplanverfahren Nr. 78 „Leinenweg-Ost“; Schalltechnische Untersuchung (Gewerbe-

lärm). 
3 Ing.-Büro Dr. E. Horsthemke (03/2008): Gemeinde Verl, Bebauungsplangebiet Nr. 78 „Leinenweg Ost“, Hydrogeologi-

sche Untersuchung. 
4   Ingenieurbüro Hegers (02/2023): Entwässerung BP 78 „Leinenweg-Ost“. 
5  Archäologie am Hellweg eG (05/2023): Grabungsbericht Archäologische Sachstandsermittlung Verl, Bonhoefferweg 

(DKZ 4116,0091). 
6 Ingenieurbüro Hegers (05/2023): Ausführungsplanung Baustraße BP 78 „Leinenweg-Ost“. 
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1.4 Umweltschutzziele aus den für die Bauleitplanung relevanten Fachgesetzen und Fachplanungen so-
wie deren Berücksichtigung 

Im Zuge der Bauleitplanung sind die relevanten übergeordneten fachgesetzlichen und fachplaneri-
schen Anforderungen zu berücksichtigen. Die jeweiligen Vorgaben sind entweder als striktes Recht 
zu beachten oder nach Prüfung im Plangebiet angesichts konkreter Aspekte in der Abwägung begrün-
det zu überwinden. Nach dem gegenwärtigen Planungsstand sind in der vorliegenden Bauleitplanung 
vorrangig folgende wesentliche Umweltschutzziele von konkreter Bedeutung und werden wie folgt 
berücksichtigt: 
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Umweltschutzziele relevanter Fachgesetze, Fach-
planungen etc. 

Berücksichtigung in der Bauleitplanung 

 

Landes- und Regionalplanung 

Landesentwicklungsplan LEP NRW  

- Nachhaltige, umweltgerechte und den siedlungs-
strukturellen Erfordernissen Rechnung tragende Ent-
wicklung auf Grundlage von Gebieten, die vorrangig 
Siedlungs- oder Freiraumfunktionen erfüllen (Ziel 2-
3) 

- flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsent-
wicklung (Ziel 6.1-1) 

- Vorrang der Innenentwicklung (Grundsatz 6.1-6) 

- Bedarfsgerechte Inanspruchnahme von ASB-Flächen 

- Erweiterung eines bestehenden Wohnsiedlungs-
quartiers zwischen einem Gewerbegebiet mit Nut-
zungsbeschränkungen im Westen und bestehenden 
Wohnquartieren im Süden und Osten 

- Aufgrund fehlender Potenziale für eine weitere In-
nenentwickung erfolgt eine (maßvolle) Erweiterung 
in den Außenbereich. Diese Planung wurde schon im 
Jahr 2009 begonnen und konnte aufgrund mangeln-
der Flächenverfügbarkeit nicht weitergeführt/abge-
schlossen werden. 

 

Regionalplan für den Regierungsbezirk Detmold, Teil-
abschnitt Oberbereich Bielefeld 

- vorrangig Bauflächenreserven innerhalb der Ortsla-
gen mobilisieren 

Zwischenergebnis: 

Keine entgegenstehenden Umweltschutzziele 

Bezug Umweltbelange: Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/Natura 2000-Ge-
biete, Fläche/Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft, Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

 

Flächennutzungsplan 

- Darstellung als Wohnbaufläche 

- angrenzend Wohnbauflächen, gewerbliche Bauflä-
chen, gemischte Bauflächen und Fläche für die Land-
wirtschaft 

- Planung aus dem FNP entwickelt. 

Zwischenergebnis: 

Keine entgegenstehenden Umweltschutzziele 

Bezug Umweltbelange: Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/Natura 2000-Ge-
biete, Fläche/Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft, Kulturgüter/sonstige Sachgüter 

 

Landschaftsplan 

- Lage Plangebiet außerhalb des Geltungsbereichs ei-
nes Landschaftsplans 

- anschließender Freiraum ebenfalls außerhalb des 
Geltungsbereichs eines Landschaftsplans 

- Maßvolle Erweiterung des bestehenden Siedlungs-
bereichs in den landwirtschaftlich geprägten Außen-
bereich 

Zwischenergebnis: 

Keine entgegenstehenden Umweltschutzziele 

Bezug Umweltbelange: Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/Natura 2000-Ge-
biete, Landschaft 
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Umweltschutzziele relevanter Fachgesetze, Fach-
planungen etc. 

Berücksichtigung in der Bauleitplanung 

 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und weitere Verordnungen/Verwaltungsvorschriften 

- Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immis-
sionen, z. B. Lärm) sowie das Vorbeugen vor solchen 
Umwelteinwirkungen 

- § 50 BImSchG „Trennungsgebot unverträglicher Nut-
zungen“ 

- Einbeziehung einschlägiger Verordnungen und Ver-
waltungsvorschriften, v. a. DIN 18005 Schallschutz im 
Städtebau, TA Lärm, VerkehrslärmschutzVO (16. BIm-
SchV), Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BIm-
SchV) 

- Lage an Gemeindestraßen, die der Erschließung der 
Höfe und Wohnnutzungen im Außenbereich im an-
grenzenden Landschaftsraum sowie der Verbindung 
zwischen dem Kernstadtbereich Verl und den ge-
werblichen Nutzungen westlich des Plangebets die-
nen.  

- Plangebiet B-Plan Nr. 79 „Leinenweg – West“ grenzt 
westlich des Leinenwegs an, dort wurde ein Gewer-
begebiet mit Nutzungseinschränkungen (Gewerbe-
nutzungen, die das Wohnen nicht wesentlich stören) 
sowie eine Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt. 

- Konflikte aufgrund typischer Emissionen durch land-
wirtschaftliche Betriebe bzw. Tierhaltungsbetriebe 
(Geruchseinwirkungen, Lärm u. ä.) und landwirt-
schaftliche Beeinträchtigungen in Randlage zu Acker- 
und Wiesenflächen über das ortsübliche Maß hinaus 
sind nach heutigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. 

-  Stationäre Geräte, wie Klimageräte, Kühlgeräte, Lüf-
tungsanlagen, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Block-
heizkraftwerke sind entsprechend des "Leitfadens 
für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei 
stationären Geräten vom 24.03.2020" aufzustellen 
und zu betreiben, um beeinträchtigenden Immissio-
nen vorzubeugen. 

- Keine sonstigen Emissionsquellen bekannt, somit 
kein weiterer Untersuchungsbedarf erkennbar 

Zwischenergebnis: 

keine entgegenstehenden Umweltschutzziele 

Bezug Umweltbelange: Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/Natura 2000-Ge-
biete, Luft/Klima 

 



Stadt Verl, Bebauungsplan Nr. 78 „Leinenweg - Ost“ 9 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) 

- Natur und Landschaft sind aufgrund ihres Werts und 
als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verant-
wortung für künftige Generationen zu schützen, zu 
entwickeln und soweit erforderlich, wiederherzustel-
len 

- Maßvolle Erweiterung des bestehenden Siedlungs-
bereichs in den landwirtschaftlich geprägten Außen-
bereich. 

- Vermeidung, Minimierung oder Ausgleich von Ein-
griffen in Natur und Landschaft, die die Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das 
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können; 
§ 18 BNatSchG und §§ 1 - 2a BauGB regeln i. Ü. ins-
gesamt das Verhältnis zwischen Naturschutzrecht 
und Bauleitplanung 

- Abhandlung der Eingriffsregelung nach § 1a(3) 
BauGB auf Grundlage des B-Plans  

- Prüfung i. S. des gesetzlichen Artenschutzes, ob als 
Folge des Eingriffs Biotope zerstört werden, die für 
dort wild lebende Tiere und wild wachsende Pflanzen 
der streng geschützten Arten nicht ersetzbar sind 

- Durchführung einer artenschutzrechtlichen Prüfung 
(Stufe 1) nach der Handlungsempfehlung der zustän-
digen Ministerien  

Zwischenergebnis: 

Keine entgegenstehenden Umweltschutzziele 

Bezug Umweltbelange: Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/Natura 2000-Ge-
biete, Fläche/Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft 
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Umweltschutzziele relevanter Fachgesetze, Fach-
planungen etc. 

Berücksichtigung in der Bauleitplanung 

 

Schutzgebiete und Schutzobjekte nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG NRW); FFH- und Vogelschutzrichtlinie 

- FFH-Gebiet: im Plangebiet und im Umfeld nicht vor-
handen.  

- Keine zu berücksichtigenden Ziele 

- EU-Vogelschutzgebiet: im Plangebiet und im Umkreis 
von 2 km nicht vorhanden. 

- Keine zu berücksichtigenden Ziele 

- Naturschutzgebiet (NSG): im Plangebiet und näheren 
Umfeld nicht vorhanden. 

- Keine zu berücksichtigenden Ziele 

- Landschaftsschutzgebiet (LSG-3914-001 Gütersloh): 
im Plangebiet nicht vorhanden; im Umfeld nördlich 
jenseits des Lerchenwegs angrenzend. 

- Keine zu berücksichtigenden Ziele 

- Naturpark: im Plangebiet und näheren Umfeld nicht 
vorhanden. 

- Keine zu berücksichtigenden Ziele 

- Naturdenkmal: im Plangebiet und näheren Umfeld 
nicht vorhanden 

- Keine zu berücksichtigenden Ziele 

- Geschützte Biotope/Alleen: im Plangebiet nicht vor-
handen.  

- Keine zu berücksichtigenden Ziele 

- Schutzwürdige Biotope: im Plangebiet nicht vorhan-
den; Nördlich des Lerchenwegs angrenzend Biotop 
BK-4116-078, Grünland in der Ölbachniederung 
westlich Verl. 

- Keine zu berücksichtigenden Ziele 

- Biotopverbund „im Plangebiet und näheren Umfeld 
nicht vorhanden. 

- Keine zu berücksichtigenden Ziele 

Zwischenergebnis: 

keine entgegenstehenden Umweltschutzziele 

Bezug Umweltbelange: Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/Natura 2000-Gebiete, Fläche/Boden, Wasser, Land-
schaft 
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Umweltschutzziele relevanter Fachgesetze, Fach-
planungen etc. 

Berücksichtigung in der Bauleitplanung 

 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG); Altlastenerlass NRW 

- Bodenschutzklausel nach § 1a(2) BauGB i. V. m. 
BBodSchG und LBodSchG NW mit den Zielen Begren-
zung von Bodenversiegelungen, Vermeidung schädli-
cher Bodenveränderungen, Vorrang der Wieder-/ 
Umnutzung von versiegelten, sanierten oder vorbe-
lasteten Flächen, Schutz von Böden mit hochwerti-
gen Bodenfunktionen. 

- Maßvolle Erweiterung des bestehenden Siedlungs-
bereichs in den landwirtschaftlich geprägten Außen-
bereich. 

- Laut Karte der schutzwürdigen Böden in NRW steht 
im südlichen Teil des Plangebiets Plaggenesch (Stufe 
3, Archivfunktion) an. Der Boden kommt nicht mehr 
in seinem ursprünglichen Zustand vor, sondern 
wurde durch die intensive landwirtschaftliche Nut-
zung mit maschineller Bodenbearbeitung und dem 
Eintrag von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln anth-
ropogen überprägt. Im Westen wurde bereits auf ei-
ner Teilfläche eine Kindertagesstätte errichtet. 

- Altlastenerlass NRW mit dem Ziel, dass Bauleitpläne 
i. S. gesunder Wohn-/Arbeitsverhältnisse keine Nut-
zung vorsehen dürfen, die mit einer vorhandenen 
oder vermuteten Bodenbelastung auf Dauer unver-
einbar sind. 

- Keine Altlasten oder Verdachtsflächen im Plangebiet 
bekannt, daher keine zu berücksichtigen Ziele 

Zwischenergebnis: 

keine entgegenstehenden Umweltschutzziele 

Bezug Umweltbelange: Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/Natura 2000-Ge-
biete, Fläche/Boden, Wasser, Luft/Klima 

 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetz (LWG); Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

- Schutz der Gewässer als Bestandteil des Naturhaus-
halts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares 
Gut 

- Schutz, Verbesserung, Sanierung von Oberflächen-/ 
Grundwasserkörpern zum Erreichen eines guten 
ökologischen, chemischen und mengenmäßigen Zu-
stands, Reduzierung von Verschmutzungen, keine 
Zustandsverschlechterung 

- Nachteiligen Hochwasserfolgen vorbeugen, Schutz 
und Funktionserhalt von Überschwemmungsgebie-
ten 

- Rückhaltung und soweit möglich Versickerung von 
nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser 

- Schadlose Abwasserentsorgung 

- Stehende oder fließende Gewässer nicht betroffen. 

- Überschwemmungsgebiete, Rückhalteflächen etc. 
nicht betroffen. 

- Entwässerung erfolgt über ausreichend dimensio-
nierte Kanalisation im Trennsystem 

- Im Plangebiet anfallendes Niederschlagswasser wird 
in die Regenwasserkanalisation eingeleitet und über 
eine außerhalb des Plangebietes liegende, ausrei-
chend dimensionierte Rückhaltung kontrolliert dem 
Neuen Ölbach zugeführt. 

- Wasserschutzgebiet (WSG): im Plangebiet und nähe-
ren Umfeld nicht vorhanden. 

- Keine zu berücksichtigenden Ziele 

Zwischenergebnis: 

keine entgegenstehenden Umweltschutzziele 

Bezug Umweltbelange: Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/Natura 2000-Ge-
biete, Fläche/Boden, Wasser, Luft/Klima 
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Umweltschutzziele relevanter Fachgesetze, Fach-
planungen etc. 

Berücksichtigung in der Bauleitplanung 

 

Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) 

- Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftli-
che Erforschung von Denkmälern sowie angemes-
sene Gestaltung der Umgebung von Denkmälern 

- Keine Denkmäler, denkmalgeschützte Situationen 
o. Ä. im Plangebiet und der näheren Umgebung 

-  Prüfung auf Bodendenkmäler durch archäologische 
Sachstandsermittlung: Keine zusammenhängenden 
erhaltenen Funde, die eine weitergehende Unter-su-
chung rechtfertigen 

Zwischenergebnis: 

keine entgegenstehenden Umweltschutzziele 

Bezug Umweltbelange: Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Kulturgüter/sonstige Sachgüter 
 

Klimaschutzgesetz NRW; Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG; Gebäudeenergiegesetz GEG 

- Klimaschutzklausel nach § 1a(5) BauGB i. V. m. Kli-
maschutzgesetz NRW mit dem Ziel, Maßnahmen des 
Klimaschutzes und der Klimaanpassung zu fördern 
(z. B. Verringerung Treibhausgasemissionen, Ausbau 
Erneuerbaren Energien) 

- EEG: nachhaltige Entwicklung der Stromversorgung, 
Minderung der Treibhausgas-emissionen, Erhöhung 
des Anteils erneuerbarer Energien am Endenergie-
verbrauch  

- GEG: sparsamer Energieeinsatz in Gebäuden zur 
Schonung fossiler Ressourcen, zur Erhöhung des An-
teils erneuerbarer Energien am Endenergiever-
brauch für Wärme und Kälte sowie zur nachhaltigen 
Entwicklung der Energieversorgung  

- Maßvolle Erweiterung des bestehenden Siedlungs-
bereichs in den landwirtschaftlich geprägten Außen-
bereich. 

- Nutzung erneuerbarer Energien etc. auf Grundlage 
des Bebauungsplans umfassend möglich. 

Zwischenergebnis: 

keine entgegenstehenden Umweltschutzziele 

Bezug Umweltbelange: Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/Natura 2000-Ge-
biete, Fläche/Boden, Wasser, Luft/Klima 

 

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 

- Vermeidung und Verwertung von Abfällen soweit 
möglich, darüber hinaus deren Beseitigung so, dass 
das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird 

- Keine zu berücksichtigenden Ziele 

Zwischenergebnis: 

keine entgegenstehenden Umweltschutzziele 

Bezug Umweltbelange: Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/Natura 2000-Ge-
biete, Fläche/Boden, Wasser, Luft/Klima 
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2. Derzeitiger Umweltzustand (Basisszenario) und Prognose bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 

2.1 Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 

Die Ausgangslage und weitere Rahmenbedingungen im näheren Umfeld sind als Standortqualität, 
aber auch als Ausgangspunkt potenzieller Konflikte für den Menschen aus Sicht des Umweltberichts 
wie folgt zu charakterisieren: 

Räumliche Rahmenbedingungen  
Das Plangebiet mit einer Fläche von etwa 6,5 ha liegt am nordwestlichen Siedlungsrand der Ortslage 
Verl, zwischen der bestehenden Wohnbebauung im Osten und Süden sowie der gewerblichen Bebau-
ung im Westen. Nach Norden geht das Plangebiet in die freie Landschaft über. Der überplante Bereich 
wird überwiegend als Acker, in den Randbereichen auch als Grünland bzw. Garten genutzt. Im nord-
östlichen Bereich wird eine ehemalige Hofstelle mit umgrenzenden Grünstrukturen, im südwestli-
chen und südöstlichen Eckbereich des Plangebiets werden jeweils freistehende Wohnhäuser mit Gar-
tenfläche einbezogen. Der Gehölzbestand beschränkt sich i. W. auf die o .g. Hofstelle und den Saum-
bereich nördlich des Bonhoeffer Weg. Darüber hinaus wurden in den Wohngärten einzelne Gehölze 
gepflanzt. 
 
Die städtebauliche Situation im Umfeld des Plangebietes ist geprägt durch die östlich anschließende 
homogene Siedlungsstruktur des Rebhuhnwegs i. W. mit freistehenden Wohnhäusern in 1½-geschos-
siger Bauweise und eine zum Plangebiet hin vorgelagerte größere Spielplatzanlage. Nach Süden bil-
den Mehrfamilienhäuser in 2-geschossiger Bauweise am Bonhoefferweg einen baulichen Riegel bis 
hin zur ehemaligen Grundschule. Nach Norden schließt der freie Landschaftsraum (z. T. Landschafts-
schutzgebiet) mit kleineren (ehemaligen) Hofstellen an. Im Westen schließt sich das Plangebiet Be-
bauungsplan Nr. 79 „Leinenweg-West“ an, welches hier eine Gewerbenutzung mit Nutzungsein-
schränkungen sowie eine Fläche für die Landwirtschaft festsetzt. 
 
Das Stadtzentrum Verl liegt nur etwa 1.200 m entfernt, die für das Plangebiet relevanten Infrastruk-
tureinrichtungen wie z. B. Schule, Kindergarten, Sportanlagen, Ärzte und Versorgungseinrichtungen 
des täglichen Bedarfs sind sowohl fußläufig als auch mit dem Fahrrad gut zu erreichen.  
Der landwirtschaftlich geprägte Außenbereich weist eingestreute Gehölz- und Waldstrukturen sowie 
die für Ostwestfalen typische Streubebauung im Außenbereich auf und dient insbesondere im Be-
reich des ausgewiesenen Radwandernetzes auch der Naherholung. 
 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über den Leinenweg, der weiter südwestlich des Plange-
biets in den Brummelweg mündet. Letztere Wegeverbindung verbindet den überplanten Bereich mit 
der Gütersloher Straße (L 757). Der nördliche Anschluss des Plangebiets an den Lerchenweg verbin-
det das künftige Wohnquartier über den Rebhuhnweg mit der Gütersloher Straße (L 757).  

Erholungsfunktion 
Das Plangebiet selbst hat keine besondere Bedeutung für eine Freizeit- und Erholungsnutzung. Der 
direkt angrenzende landwirtschaftlich geprägte Außenbereich weist eingestreute Gehölz- und Wald-
strukturen sowie die für Ostwestfalen typische Streubebauung im Außenbereich auf und dient, ins-
besondere im Bereich des ausgewiesenen Radwanderwegenetzes, auch der Naherholung. 

Immissionsschutz 
Vorliegend ggf. relevante Immissionsschutzaspekte betreffen die bestehende Verkehrsinfrastruktur, 
Gewerbe- und landwirtschaftliche Nutzungen. Darüberhinausgehende Kenntnisse über sonstige 
Emissionsquellen in Plangebiet und Umfeld bzw. über im Plangebiet wirkende andere Immissionen – 
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insbesondere Licht, Erschütterungen, Gerüche, Abluft, Abgase, Staub, Wärme, Strahlung, Schad-
stoffe – die ggf. eine durchgreifende Relevanz für die Planung besitzen könnten, liegen aktuell nicht 
vor. 
 
Vorbelastungen durch verkehrliche Immissionen: 

Verkehrslärm wirkt, ausgehend vom Leinenweg im Westen und vom Lerchenweg im Norden, auf das 
Plangebiet ein. Der Lerchenweg verbindet die Wohnquartiere im Kernstadtbereich Verl mit den ge-
werblichen Nutzungen im Bereich Brummelweg/Leinenweg und dient darüber hinaus, wie auch der 
Leinenweg, der Erschließung der Hofstellen/Wohnnutzungen im Außenbereich. Nach den vorliegen-
den Erkenntnissen ergeben sich hieraus keine Aspekte, die die Planung beeinträchtigen. Besondere 
Immissionsbelastungen für das Plangebiet werden nicht erwartet. 
 
Vorbelastungen durch Gewerbe: 

Gewerbliche Nutzungen mit einem ggf. problematischen Konfliktpotenzial für die Neuplanung gren-
zen bisher im näheren Umfeld nicht an. Der westlich des Leinenwegs anschließende Bebauungsplan 
Nr. 79 „Leinenweg-West“ setzt eine Gewerbenutzung mit Nutzungsbeschränkungen fest. Hier sind 
nur Gewerbebetriebe zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 
 
Vorbelastungen durch die Landwirtschaft: 

Die Acker-/Grünlandnutzung im Plangebiet wird aufgegeben. Im Norden grenzt die überplante Fläche 
an den landwirtschaftlich geprägten Außenbereich. Konflikte aufgrund typischer Emissionen durch 
landwirtschaftliche Betriebe bzw. Tierhaltungsbetriebe (Geruchseinwirkungen, Lärm u. ä.) und land-
wirtschaftliche Beeinträchtigungen in Randlage zu Acker- und Wiesenflächen über das ortsübliche 
Maß hinaus sind nach heutigem Kenntnisstand nicht zu erwarten (s. Bebauungsplanbegründung).  

Hochwasserschutz 
Plangebiet und Umfeld werden nicht von einem festgesetzten oder vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebiet erfasst (s. Kapitel 1.4). Nach gegenwärtigem Kenntnisstand liegt die überplante 
Fläche auch außerhalb von Gefahrenbereichen, in denen bei seltenen Hochwasserereignissen mit 
Überflutungen zu rechnen ist.  

Abfallwirtschaft, Ver- und Entsorgung, regenerative Energien 
Häusliche Abfälle werden im Stadtgebiet getrennt für Wertstoffe und Restmüll gesammelt und regel-
mäßig durch Abfallentsorgungsbetriebe abgeholt. Die Entsorgung der Abfälle ist somit im Bestand 
bereits gewährleistet. Ein Anschluss an die städtischen Ver-/Entsorgungsnetze (Kanalisation sowie 
Versorgung mit Wasser, Energie, telekommunikationstechnischen Einrichtungen etc.) ist grundsätz-
lich möglich.  
 
Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser wird über die bestehende bzw. zu erweiternde 
Kanalisation im Trennsystem abgeführt. 
 
Das städtebauliche Konzept sieht soweit möglich eine Orientierung der Bebauung bzw. der Wohn- 
und Freiraumbereiche Richtung Südwesten bis Südosten vor. Die damit überwiegend gute Ausrich-
tung der Gebäudedächer unterstützt grundsätzlich eine aktive Solarenergienutzung.  
 
Die Beachtung ökologischer Aspekte wie Verwendung versickerungsfähiger Materialien, Dach-/Fas-
sadenbegrünung etc. wird zudem ausdrücklich empfohlen.  
 
Im Boden gespeicherte Energie kann oberflächennah auch durch Erdwärmekollektoren entzogen und 
durch Sonneneinstrahlung und durch die Wärme im Niederschlags- und Sickerwasser entsprechend 
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nachgeliefert werden. Kenntnisse über bereits umgesetzte Erdwärmenutzung im Plangebiet liegen 
nicht vor. Für den Bereich zwischen dem Winkelweg, der das Plangebiet in Ost-West-Richtung durch-
zieht und dem Bonhoeffer Weg, wird eine mittlere Eignung für den Einsatz von Erdwärmekollektoren 
angegeben.7 Der nördliche Teilbereich wurde als grundnass kartiert. 

Bodenverunreinigungen (Altlasten, Verdachtsflächen) 
Im Plangebiet sind nach aktuellem Kenntnisstand keine Altlasten bzw. schädliche Bodenveränderun-
gen (Verdachtsflächen) bekannt. 
 

Zusammenfassende Bewertung Basisszenario Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 

Vorbelastungen Bebauung/Versiegelung im Umfeld des Plangebiets; Verkehrsaufkom-
men und -lärm der angrenzenden Gemeindestraßen (Lerchenweg/ Lei-
nenweg), wohngebietsverträglichen Gewerbenutzungen, allgemein 
ortsübliche Emissionen durch Landwirtschaft mit Ackernutzung im Um-
feld 

Voraussichtlich erheblich beeinflusste 
Gebiete und ihre Umweltmerkmale 

keine voraussichtlich erheblich beeinflussten Gebiete 

Empfindlichkeit gering 

2.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Natura 2000 - Gebiete 

Schutzgebiete und sonstige geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft 
Geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft gemäß BNatSchG, Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung (FFH- und europäische Vogelschutzgebiete), Naturschutz-/Landschaftsschutzgebiete 
sowie sonstige schutzwürdige oder geschützte Biotope sind im Plangebiet nicht vorhanden und von 
der Bauleitplanung daher nicht betroffen. Nördlich des Lerchenwegs grenzt das Landschaftsschutz-
gebiet (LSG) des Kreises Gütersloh an.  
 
Das FFH-Gebiet Holter Wald (DE-4117-302) und das VSG Rietberger Emsniederung mit Steinhorster 
Becken (DE-4116-401) liegen jeweils mehr als 6 km vom Plangebiet entfernt. Der nördlich des Ler-
chenweges angrenzende Grünlandbereich (Landschaftsschutzgebiet) beinhaltet ein im Biotopkatas-
ter als schutzwürdiges Biotop gemäß § 62 Landschaftsgesetz NRW (BK-4116-078 Grünland in der Öl-
bachniederung westlich Verl) verzeichnetes Gebiet. Schutzziel ist die Erhaltung und Optimierung ei-
nes großen Grünlandkomplexes in einer Bachniederung mit auentypischen Lebensräumen wie 
Feuchtgrünland oder Stillgewässer.  

Tiere 
Die überplanten Flächen sind aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und den angren-
zenden Gemeindestraßen entsprechenden Störeinflüssen ausgesetzt und bieten daher eher eine Le-
bensraumeignung für häufig vorkommende, störungsunempfindliche „Allerweltsarten“.  
 
Nach Liste des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV)8 können nach 
Abfrage für das Messtischblatt 4116 (Rietberg), Quadrant 2 in den Lebensraumtypen Kleingehölze/ 
Alleen/Bäume/Gebüsche/Hecken, Äcker/Weinberge, Säume/Hochstaudenfluren, Gärten/Parkanla-
gen/Siedlungsbrachen, Gebäude und Fettwiesen zwei Fledermausarten (alle streng geschützt) und 32 
Vogelarten (davon 18 Arten streng geschützt) potenziell vorkommen. 

 
7  Geologischer Dienst NRW: Bodenkarte von NRW 1:50.000, hier Zusatzuntersuchung Eignung für Erdwärmekollektoren, 

Krefeld 2017. 
8 Abfrage im Juni 2023 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Erhaltungs-
zustand 

 Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Erhaltungs-
zustand 

Säugetiere  Vögel 

Myotis nattereri Fransenfledermaus G  Dryocopus martius Schwarzspecht G 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus G  Falco tinnunculus Turmfalke G 

Vögel  Hirundo rustica Rauchschwalbe U 

Accipiter gentilis Habicht U  Luscinia megarhynchos Nachtigall U 

Accipiter nisus Sperber G  Numenius arquata Großer Brachvogel U 

Alauda arvensis Feldlerche U-  Passer montanus Feldsperling U 

Alcedo atthis Eisvogel G  Perdix perdix Rebhuhn S 

Anas querquedula Knäkente U  Philomachus pugnax Kampfläufer U 

Anthus trivialis Baumpieper U-  Scolopax rusticola Waldschnepfe U 

Asio otus Waldohreule U  Serinus serinus Girlitz S 

Athene noctua Steinkauz U  Streptopelia turtur Turteltaube S 

Buteo buteo Mäusebussard G  Strix aluco Waldkauz G 

Carduelis cannabina Bluthänfling U  Sturnus vulgaris Star U 

Charadrius dubius Flussregenpfeifer S  Tringa nebularia Grünschenkel U 

Circus aeruginosus Rohrweihe U  Tringa totanus Rotschenkel S 

Cuculus canorus Kuckuck U-  Tyto alba Schleiereule G 

Delichon urbica Mehlschwalbe U  Vanellus vanellus Kiebitz S 

Dryobates minor Kleinspecht U     

Erhaltungszustand in NRW (ATL): G = günstig, U = ungünstig/unzureichend, S = ungünstig/schlecht 
 
Von den aufgeführten Arten befinden sich unter den Vögeln Habicht, Feldlerche, Knäkente, Baumpie-
per, Waldohreule, Steinkauz, Bluthänfling, Rohrweihe, Kuckuck, Mehlschwalbe, Kleinspecht, Rauch-
schwalbe, Nachtigall, Großer Brachvogel, Feldsperling, Kampfläufer, Waldschnepfe, Star und Grün-
schenkel in ungünstigem Erhaltungszustand. Für Flussregenpfeifer, Rebhuhn, Girlitz, Turteltaube, Rot-
schenkel und Kiebitz wird ein schlechter Erhaltungszustand angegeben. 
 
Aufgrund der Struktur des Plangebiets werden hier i. W. Freilandarten und nur vereinzelt baumhöh-
lenbewohnende oder gehölzgebunden brütende Arten erwartet. Sporadisch können einzelne Greif-
vogelarten als Nahrungsgäste auftreten, für potenziell vorkommende Fledermausarten stellt das 
Plangebiet ein mögliches Jagdhabitat dar. Die Bedeutung der erfassten Biotopstrukturen als essenzi-
eller Nahrungslebensraum für die potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten wird nach ge-
genwärtigem Kenntnisstand ausgeschlossen. Das Vorkommen von Amphibien ist nicht wahrschein-
lich. Hinweise auf eine Betroffenheit planungsrelevanter Weichtiere, Schmetterlinge, Käfer und Libel-
len liegen nicht vor. 

Pflanzen 
Der Lebensraum für Pflanzenarten im Planbereich ist angesichts der intensiven ackerbaulichen Nut-
zung bereits heute eingeschränkt, Gehölzstrukturen sind vereinzelt in den Randbereichen bzw. in den 
Gärten vorhanden.  
 
Auf die der Begründung beigefügte Biotoptypenkartierung9 unter Zugrundelegung der vom Landes-
amt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) herausgegebenen Anleitung „Numeri-
sche Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW“ wird Bezug genommen. 

 
9 Tischmann Loh & Partner (05/2023): Eingriffsbewertung/-bilanzierung zum Bebauungsplan Nr. 78 „Leinenweg - Ost“. 
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Die Stadt geht angesichts der vorhandenen Biotopstrukturen aktuell davon aus, dass seltene, beson-
ders geschützte Pflanzenarten im Plangebiet und seinem näheren Umfeld nicht vorkommen bzw. de-
ren Vorkommen nicht sehr wahrscheinlich ist. Anhaltspunkte für einen diesbezüglich weitergehen-
den Untersuchungsbedarf liegen der Stadt bislang nicht vor.  

Biologische Vielfalt 
Natürliche Standortbedingungen liegen in diesem durch vorhandene Bebauung, Verkehrswege etc. 
vorgeprägten Siedlungsbereich nicht mehr vor. Die Lebensraum- und Artenvielfalt ist hier bereits 
deutlich eingeschränkt und durch die bestehende Nutzung anthropogen verändert.  
 

Zusammenfassende Bewertung Basisszenario Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Natura 2000 - Gebiete 

Vorbelastungen Intensiv landwirtschaftliche Nutzung, westlich/nördlich angrenzend 
Gemeindestraßen  

Voraussichtlich erheblich beeinflusste 
Gebiete und ihre Umweltmerkmale 

keine voraussichtlich erheblich beeinflussten Gebiete 

Empfindlichkeit gering  

2.3 Fläche, Boden 

Fläche 
Das ca. 6,5 ha große Plangebiet wird überwiegend als Acker, in den Randbereichen auch als Grünland 
bzw. Garten genutzt. Im nordöstlichen Bereich wird eine ehemalige Hofstelle mit umgrenzenden 
Grünstrukturen, im südwestlichen und südöstlichen Eckbereich des Plangebiets werden jeweils frei-
stehende Wohnhäuser mit Gartenflächen einbezogen. Der Gehölzbestand beschränkt sich i. W. auf 
die o. g. Hofstelle und den Saumbereich nördlich des Bonhoeffer Wegs. Darüber hinaus wurden in 
den Wohngärten einzelne Gehölze gepflanzt. 

Bodenverhältnisse 
Gemäß aktueller Bodenkarte NRW10 stehen im nördlichen Teil des Plangebiets Sandböden als Gley 
an. Der Boden weist eine mittlere nutzbare Feldkapazität und eine extrem hohe Wasserleitfähigkeit 
auf. Der mittlere Stand des Grundwassers unter Flur liegt zwischen 4 und 8 dm. Der südliche Teil des 
Plangebiets wird durch Plaggenesch, einem tiefreichend humosen Sandboden, geprägt. Der Boden-
typ weist eine geringe nutzbare Feldkapazität sowie eine extrem hohe Wasserleitfähigkeit auf. Dieser 
Boden weist kein Grundwasser auf. 
 
Im hydrogeologischen Gutachten ist festgestellt worden, dass unterhalb des schwach humosen Mut-
terbodens mit schwankenden Mächtigkeiten von 0,25 bis 0,75 m i. W. Sandböden anstehen. Dabei 
handelt es sich um überwiegend sehr eng gestufte Fein- bis Mittelsande, die nur untergeordnet ge-
ringe Schluff- oder Grobsandanteile aufweisen können. Örtlich treten starke Verockerungen auf, bei 
denen es sich um nachträgliche Verfüllungen ehemals vorhandener Porenräume handelt. Diese sind 
vor dem Hintergrund der Versickerungsfähigkeit des Bodens zu beachten. Grundsätzlich wird auf-
grund der Bodenverhältnisse eine gute Versickerungseignung festgestellt, die jedoch durch die tlw. 
hohen Grundwasserstände eingeschränkt wird (s. Kapitel 2.4). 

 
10  Geologisches Landesamt: Bodenkarte von NRW 1:50.000, Blatt L 4116 Gütersloh, Krefeld 1989. 
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Schutzwürdigkeit 
Laut Karte der schutzwürdigen Böden in NRW11 wird im Plangebiet dem Bereich mit Plaggenesch 
(Stufe 3, Archivfunktion) eine Schutzwürdigkeit zugeordnet. Dieser Bodentyp kommt im Bereich des 
Blattes L 4116 (Großraum Gütersloh) z. T. großflächig vor.  

Bodenverunreinigungen (Altlasten, Verdachtsflächen) 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind der Stadt Verl keine Altlasten oder altlastenverdäch-
tige Flächen bekannt. 
 

Zusammenfassende Bewertung Basisszenario Fläche, Boden 

Vorbelastungen Anthropogen bedingte Veränderungen der Bodeneigenschaften durch 
intensive landwirtschaftliche Nutzung  

Voraussichtlich erheblich beeinflusste 
Gebiete und ihre Umweltmerkmale 

keine voraussichtlich erheblich beeinflussten Gebiete 

Empfindlichkeit gering 

2.4 Wasser 

Oberflächengewässer 
Im Plangebiet selbst befinden sich keine Fließgewässer. Der Ölbach liegt in einem Abstand von ca. 
500 m nördlich des Plangebiets.  

Grundwasser/Niederschlagswasser 
Die überplanten Flächen liegen weder in einem Überschwemmungsgebiet noch in einem Trinkwas-
ser- oder Heilquellenschutzgebiet (s. Kapitel 1.4, 2.1).  
 
Gemäß aktueller Bodenkarte steht das Grundwasser im nördlichen Teil des Plangebiets (Gley) 4 – 
8 dm unter Flur an. Der südliche Teil des Plangebiets (Plaggenesch) ist grundwasserfrei. Da die im 
Plangebiet vorherrschenden Sandböden durch eine extrem hohe Wasserdurchlässigkeit und geringe 
bis mittlere Sorptionsfähigkeit geprägt sind, ist ein ggf. auch höheres Risiko bzgl. Grundwasserbeein-
trächtigungen nicht auszuschließen.  Im Rahmen des hydrogeologischen Gutachtens hat sich bestä-
tigt, dass in den Sanden mit grundwassergesättigten Böden zu rechnen ist. Weiterhin ist zwar eine 
gute Versickerungsfähigkeit auf der Fläche gegeben, jedoch ist aufgrund der hohen Grundwasser-
stände keine flächendeckende ausreichende Sickerstrecke für die Einrichtung dezentraler Versicke-
rungseinrichtungen gegeben sowie mit einer verstärkten Vernässung des Oberbodens zu rechnen.  
 
Die ELWAS-Abfrage für den Grundwasserkörper DE GB DENW 3 08 Niederung der Oberen Ems (Riet-
berg/Verl) kommt zu dem Ergebnis: Der aus quartären Sanden aufgebaute, meist 10 bis 20 m mäch-
tige Grundwasserkörper wird von Sanden und Schluffen der Niederterrassen mit mäßigen Durchläs-
sigkeiten bestimmt. In den tieferen Bereichen der Rinnensysteme treten häufig kiesig bis sandige 
Aufschüttungen auf, die mittlere Durchlässigkeiten aufweisen. Hier kann der Grundwasserkörper 
Mächtigkeiten von bis zu 30 m erreichen. Die Flurabstände sind zumeist sehr gering und liegen zwi-
schen 1 bis 3 m unter Gelände. Die Ablagerungen von Grundwasser stauenden Schichten aus Tonen, 
Schluffen und Sanden können Mächtigkeiten von 10 m erreichen und den Grundwasserleiter lokal in 
zwei Stockwerke trennen. Die Sohle des Grundwasserleiters wird durch die Grundwasser stauenden 
Tonmergelsteine der Oberkreide gebildet. Das Grundwasser strömt in südwestlicher Richtung i. A. 
parallel zu den Sennebächen zum Hauptgewässer Ems. 

 
11 Geologischer Dienst NRW: Karte der schutzwürdigen Böden in NRW, Krefeld 2004. 
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Weiterhin wird auf Belastungen des Grundwassers durch die Landwirtschaft und andere anthropo-
gene Quellen hingewiesen, die zu einer Versauerung im oberen Bereich des Grundwasserleiters und 
einer Belastung mit Chemikalien und Nährstoffen führen. Das hier geförderte Wasser wird aufberei-
tet und als Trinkwasser genutzt. Um das Bewirtschaftungsziel guter Zustand bis zum Jahr 2027 zu 
erreichen, werden verschieden Maßnahmen wie  

 Reduzierung versauerungsbedingter Stoffbelastungen (ohne Nährstoffe) im Grundwasser infolge 
der landwirtschaftlichen Nutzung 

 Reduzierung auswaschungsbedingter Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft 
 Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten  
 Beratungsmaßnahmen 
 Freiwillige Kooperationen sowie 
 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen. 

aufgeführt. 
 

Zusammenfassende Bewertung Basisszenario Wasser 

Vorbelastungen Stoffeinträge durch intensive Landwirtschaft 

Voraussichtlich erheblich beeinflusste 
Gebiete und ihre Umweltmerkmale 

Durch Einträge von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln beeinflusstes 
Gebiet 

Empfindlichkeit bzgl. Grundwasser mittel 

2.5 Luft, Klima 

Luftqualität 
Ggf. relevante Vorbelastungen im Untersuchungsraum durch Kfz-Abgase etc. werden unter Berück-
sichtigung der Verkehrsmengen (s. Kapitel 2.1) gegenwärtig nicht erwartet. Gleiches gilt bezüglich 
möglicher Vorbelastungen der Luftqualität durch umliegendes Gewerbe (s. Kapitel 2.1). Aktuelle, 
kleinräumige Daten zur Luftbelastung im Untersuchungsraum liegen nicht vor.  

Klima 
Das Klima im Raum Verl ist ozeanisch geprägt. Merkmale sind ein ausgeglichener Jahrestemperatur-
verlauf und relativ hohe Niederschläge. Die Hauptwindrichtung ist West-Südwest. Das Plangebiet 
liegt am westlichen Siedlungsrand der Kernstadt Verl und damit im Übergangsbereich von Klimabe-
dingungen mäßig bebauter Gebiete zu denen der Außenbereichslandschaft. Die erfassten landwirt-
schaftlich genutzten Flächen übernehmen lokal eine klimatisch ausgleichende Funktion. Eine beson-
dere ortsklimatische Bedeutung hinsichtlich Durchlüftung und Temperaturgang ist mit Blick auf die 
vorherrschende Hauptwindrichtung und der Lage im Siedlungsraum nicht erkennbar. Aktuelle, klein-
räumige Daten zum Klima im Untersuchungsraum liegen nicht vor.  
 
Bezüglich der Thematik der erneuerbaren Energien wird auf Kapitel 2.1 verwiesen.  
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Zusammenfassende Bewertung Basisszenario Luft, Klima 

Vorbelastungen ggf. angrenzende Straßen 

Voraussichtlich erheblich beeinflusste 
Gebiete und ihre Umweltmerkmale 

keine voraussichtlich erheblich beeinflussten Gebiete 

Empfindlichkeit gering 

2.6 Landschaft 

Der Untersuchungsraum liegt im Bereich Neuenkirchener Sandebene, diese wird von der Strukturviel-
falt der Ostmünsterländer Kulturlandschaft, dem hohen Grünlandanteil und der Vielzahl an Fließge-
wässern geprägt. Kleinteilige Acker-Grünlandkomplexe mit hohem Gehölzanteil wechseln mit weit-
läufig strukturierten Grünlandniederungen ab und repräsentieren zusammen mit vielen landschafts-
raumtypischen und auch kulturhistorischen Elementen wie Kopfbaumreihen und Einzelhöfen mit hof-
nahen alten Eichenreihen und Obstbaumwiesen, aber auch zahlreichen historischen Mühlen entlang 
der Bäche das typische Landschaftsbild der bäuerlichen Parklandschaft. Kulturelle Sehenswürdigkei-
ten sind die Klöster in Varensell und Rietberg und die von Fachwerkhäusern geprägte Altstadt Riet-
berg. Der Landschaftsraum wird von mehreren überregionalen Radwanderwegen (Westfalen-Rad-
weg, Radwege zur Weserrenaissance u.a.) erschlossen. Die das Gebiet durchquerende Autobahn A2 
und ihre begleitenden Gewerbegebiete beeinträchtigen das Landschaftsbild stark. 
 

Zusammenfassende Bewertung Basisszenario Landschaft 

Vorbelastungen bestehende Bebauung/Verkehrswege im Umfeld 

Voraussichtlich erheblich beeinflusste 
Gebiete und ihre Umweltmerkmale 

keine voraussichtlich erheblich beeinflussten Gebiete 

Empfindlichkeit gering 

2.7 Kulturgüter, sonstige Sachgüter 

Baudenkmale 
Baudenkmale sind weder im Untersuchungsraum noch im näheren Umfeld bekannt.  

Bodendenkmale 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans sind Hinweise auf historische Siedlungsspuren im Plan-
gebiet aufgetreten. Daraufhin ist eine archäologische Sachstandsermittlung (DKZ 4116,0091) durch 
das Büro Archäologie am Hellweg eG durchgeführt worden. Mehrere Suchschnitte ergaben, dass die 
historische Bodenstruktur in weiten Teilen zerstört ist und keine zusammenhängenden archäologi-
schen Befunde möglich sind. Der Fund einer Tonscherbe aus dem Hochmittelalter deutet auf Sied-
lungstätigkeiten in dem räumlichen Umfeld hin, kann jedoch aufgrund verschiedener umfassender 
Bodeneingriffe in der jüngeren Vergangenheit in keinen archäologischen Kontext mehr gesetzt wer-
den. 

Kultur-/Sachgüter 
Das Plangebiet liegt im Kulturlandschaftsraum „Ostmünsterland“, außerhalb bedeutsamer Kultur-
landschaftsbereiche und Sichtbeziehungen (s. auch Kapitel 2.6). Es sind hier auch keine sonstigen be-
deutsamen Kulturgüter mit Raumwirkung vorhanden. 
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Zusammenfassende Bewertung Basisszenario Kulturgüter, sonstige Sachgüter 

Vorbelastungen Bodeneingriffe und -verfüllungen im Bereich potenzieller archäologi-
scher Fundstellen 

Voraussichtlich erheblich beeinflusste 
Gebiete und ihre Umweltmerkmale 

keine voraussichtlich erheblich beeinflussten Gebiete 

Empfindlichkeit gering 

2.8 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Sofern die Planung nicht umgesetzt wird, werden die Flächen voraussichtlich weiterhin intensiv land-
wirtschaftlich genutzt. Eine Nichtumsetzung würde somit für den in Kapitel 2.1 bis 2.7 beschrieben 
örtlichen Umweltzustand keine wesentliche Veränderung bedeuten.  
 
Eine Nichtdurchführung der Planung würde auf gesamtstädtischer Ebene dazu führen, dass kurz- bis 
mittelfristig bestehende Wohnraumbedarfe nicht umgesetzt werden können, und somit ggf. natur-
räumlich weniger geeignete Flächen im Außenbereich überplant werden.  

3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands sowie Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Im folgenden Kapitel wird jeweils bezogen auf die Umweltbelange die voraussichtliche Entwicklung 
des Umweltzustands bei Umsetzung der Planung beschrieben. Analog zu den Kapiteln 2.1 bis 2.7 des 
Umweltberichts werden die Umweltbelange nach relevanten Unterthemen gegliedert, in denen auch 
die wesentlichen Einflussfaktoren gemäß Anlage 1 Nr. 2 b) aa)–hh) BauGB betrachtet werden. In Ka-
pitel 3.8 werden die verbleibenden Einflussfaktoren (ee, ff, hh), die den Umweltbelangen nicht ein-
deutig thematisch zuzuordnen sind, erläutert. 
 
Die ermittelten Auswirkungen der Planung betreffen das komplexe Wirkungsgefüge der Umwelt und 
des Naturhaushalts. Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Umweltbelangen sind daher 
in die Betrachtung einzubeziehen und werden jeweils in den Kapiteln 3.1 bis 3.7 erläutert. Sofern im 
Rahmen der Angebotsplanung möglich, werden die unterschiedlichen Wesensarten der Auswirkun-
gen (direkt, indirekt, sekundär, kumulativ, grenzüberschreitend, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, 
ständig, vorübergehend, positiv, negativ) für die relevanten Teilaspekte der einzelnen Umweltbe-
lange entsprechend beschrieben. Im Anschluss erfolgt im Regelfall eine gesamtübergreifende Dar-
stellung der den jeweiligen Umweltbelang betreffenden Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, 
Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen. Sofern dem besseren Verständnis die-
nend, wird hiervon abweichend auf entsprechende Maßnahmen bereits bei der Betrachtung der ein-
zelnen Umweltteilbelange eingegangen. Zudem werden die im Bauleitplan vorgesehenen Maßnah-
men zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen so-
wie weitergehende Empfehlungen für die Umsetzungsebene am Ende jedes Kapitels zusammenfas-
send in Tabellenform dargestellt.  
 
Die während der Bauphase voraussichtlich zu erwartenden Auswirkungen auf die Umweltbelange 
werden in Kapitel 3.9 erläutert. Auf der vorliegenden Ebene der Bauleitplanung ist jedoch noch nicht 
absehbar, welche konkreten Vorhaben innerhalb des Plangebiets entstehen werden. Vor dem Hin-
tergrund der auf dieser Planungsebene erfolgenden Ermittlung der Umweltbelange kann daher noch 
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keine abschließende und vollständige Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgen. Diese kann pro-
jektbezogen im Einzelfall unterschiedlich ausfallen. Eine abschließende Beurteilung kann daher erst 
auf der Projektplanungsebene erfolgen. 

3.1 Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 

Der Mensch ist durch diese Planung als Eigentümer, Mieter oder Nachbar (Veränderungen im Wohn-
/Arbeitsumfeld) betroffen. Ebenso als künftiger Nutzer, dessen Belange im Bebauungskonzept be-
rücksichtigt werden müssen oder der verschiedenen direkten oder indirekten Einwirkungen durch die 
Planung ausgesetzt werden kann.  

Räumliche Rahmenbedingungen 
Die in dem baulich gewachsenen Siedlungsbereich bestehende Bebauung und deren Erschließung 
werden im Rahmen der Planung bestandsorientiert aufgenommen. Einzelne Nachverdichtungsoptio-
nen finden Berücksichtigung, großflächige neue Baumöglichkeiten werden insgesamt nicht vorberei-
tet. Das Gebiet wird somit als durchgrünter Siedlungsbereich – analog zu den angrenzenden Wohn-
quartieren – entwickelt.  
 
Bestandsorientierte Vorgaben zu den Nutzungsmaßen, zur Baugestaltung sowie zur Durchgrünung 
des Gebiets sichern allgemein eine Integration der hinzutretenden Bebauung in den örtlichen Sied-
lungszusammenhang. Insgesamt werden durch die vorliegende Planung überschaubare Veränderun-
gen des bisherigen Lebens- und Wohnumfelds der Nachbarn vorbereitet. Wesentliche Auswirkungen 
der Planung auf die angrenzenden Siedlungsbereiche werden nicht erwartet. 
 
Darüber hinaus wird die Durchlässigkeit für Fußgänger und Radfahrer über die geplanten Wegever-
bindungen ermöglicht. Die Blickbeziehung aus der freien Landschaft auf den künftigen Ortsrand wird 
sich nur marginal ändern. (s. auch Kapitel 3.6).  
 
Maßgebliche Qualitäts-/Kapazitäts- und Sicherheitsdefizite der geplanten baulichen Entwicklung in 
Bezug auf das bestehende Straßennetz werden nicht erwartet.  
 

Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/Natura 2000-Gebiete, Fläche/ Bo-
den, Wasser, Luft/Klima, Landschaft 

Erholungsfunktion 
Die Planung eröffnet im östlichen Teilbereich eine Erweiterung der hier schon (außerhalb des Plan-
gebiets) bestehenden Spielplatzflächen, die auch in einem gewissen Umfang zur Naherholung genutzt 
werden kann. Die Wendeanlagen am Ende der geplanten Erschließungsstraßen sind so dimensioniert, 
dass diese auch multifunktional z.B. für Straßenfeste, Kinderspiel etc. genutzt werden können.  
 
Das Landschaftserlebnis über die vorhandenen Wegebeziehungen in den nördlich anschließenden 
landwirtschaftlich geprägten Freiraum wird durch die vorliegende Planung nicht beeinträchtigt. Im 
Rahmen bestandsorientierter und auf die Ortsrandlage abgestimmter Höhen- und Gestaltungsfest-
setzungen sowie Festsetzungen zur Grünordnung wird ausreichend Rücksicht auf den angrenzenden 
Landschaftraum genommen. (s. auch Kapitel 3.6). 
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Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Landschaft 

Immissionsschutz 
Durch die vorliegende Planung von zusätzlichen Wohnbauflächen im Bereich der Kernstadt Verl wer-
den keine Auswirkungen auf schutzbedürftige Nutzungen im Umfeld erwartet. 

Verkehrliche Immissionen: 
Durch die vorliegende Planung wird der Bau von etwa 55 Wohnhäusern ermöglicht, diesbezüglich 
wird ein für die angrenzenden Wohnquartiere verträgliches zusätzliches Verkehrsaufkommen erwar-
tet, zumal das Plangebiet über zwei Gemeindestraßen erschlossen wird. Nach gegenwärtigem Kennt-
nisstand erwartet die Stadt keine unverträglichen Immissionsbelastungen für die bestehende (Wohn-
)Nachbarschaft.  

Gewerbliche Immissionen: 
Da im Norden der landwirtschaftlich geprägte Außenbereich nebst dokumentierten Biotopstrukturen 
und im Osten/Süden bestehende Wohnquartiere an das Plangebiet angrenzen, sind gewerbliche Im-
missionen nur aus westlicher Richtung zu erwarten. Aufgrund der im westlich an den Leinenweg an-
schließenden rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 79 festgesetzten Gewerbenutzung mit Nutzungsbe-
schränkungen, sind dort nur Gewerbebetriebe zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Im-
missionstechnische Probleme hinsichtlich des bestehenden/zukünftigen Nebeneinanders von Woh-
nen und Gewerbenutzung mit Nutzungsbeschränkungen werden nach Einschätzung des Stadt Verl 
nicht erwartet. Diesbezüglich wird auch auf eine gutachterliche Einschätzung12 zu Beginn dieses Plan-
verfahrens verwiesen, die im Mai 2023 auf Aktualität geprüft wurde13.  

Immissionen durch die Landwirtschaft: 
Konflikte aufgrund typischer Emissionen durch landwirtschaftliche Betriebe bzw. Tierhaltungsbe-
triebe (Geruchseinwirkungen, Lärm u. ä.) und landwirtschaftliche Beeinträchtigungen über das orts-
übliche Maß hinaus sind nach heutigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. 

Immissionen durch stationäre Geräte im Wohngebiet: 
Durch die Nachverdichtung und das Heranrücken von Wohneinheiten kann es beim Betrieb von Kli-
mageräten, Kühlgeräten, Lüftungsanlagen, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerken zur 
Geräuschimmissionen kommen. Um eine Beeinträchtigung benachbarter Wohneinheiten zu vermei-
den sind gemäß dem Leitfaden des LAI (Bund/Länder- Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz): 
"Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten vom 24.03.2020" 
ggf. Abstände zu maßgeblichen Immissionsorten einzuhalten und der Betrieb nach dem Stand der 
Lärmminderungstechnik durchzuführen. 
 

 
12 AKUS GmbH (08/2009): Bauleitplanverfahren Nr. 78 „Leinenweg-Ost“; Aussage zum Thema Gewerbelärm. 
13 AKUS GmbH (24.05.2023): Bauleitplanverfahren Nr. 78 „Leinenweg-Ost“; Schalltechnische Untersuchung (Gewerbe-

lärm). 
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Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/Natura 2000-Gebiete, Fläche/ Bo-
den, Wasser, Landschaft 

Hochwasserschutz 
Gefährdungen durch die Planung werden insgesamt nicht gesehen. Diesbezügliche Vermeidungs-, 
Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen sind nicht vorzuschlagen. 
 
Unabhängig davon sollte zum Schutz vor extremen Niederschlagsereignissen in der Umsetzung da-
rauf geachtet werden, die Grundstücke durch geeignete Maßnahmen überflutungssicher auszuge-
stalten, so dass Oberflächenabflüsse nicht in Erd-/Kellergeschosse eindringen können (z. B. Abdich-
tung der Keller gegen Grund-/Oberflächenwasser durch Wannen, Hochwassersperren, Sockel). Die 
schadlose Ableitung des Oberflächenwassers ist allgemein bei der Planung von Zuwegungen, Grund-
stückszufahrten, Gebäuden und Außenanlagen zu berücksichtigen. Auch eine Brauchwassernutzung 
kann das anfallende Regenwasser reduzieren und ist auf Grundlage des Bebauungsplans zulässig. Ent-
sprechende Hinweise werden auf der Plankarte des Bebauungsplans geführt (s. auch Kapitel 3.4). 
 

Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/Natura 2000-Gebiete, Fläche/ Bo-
den, Wasser 

Abfallwirtschaft, Ver- und Entsorgung, regenerative Energien 
Künftige Gebäude können an die im Plangebiet vorhandenen Ver- und Entsorgungssysteme ange-
schlossen werden. Im Plangebiet vorhandene öffentliche Ver-/Entsorgungsanlagen bzw. -Leitungen 
außerhalb der städtischen Flächen können durch Geh-, Fahr- und Leitungsrechte gesichert werden. 
Negative Auswirkungen auf Abfallwirtschaft sowie Ver- und Entsorgung werden aufgrund vorhande-
ner leistungsfähiger Leitungsnetze, zu erfüllender technischer Anforderungen sowie vor dem Hinter-
grund der überwiegend bestandsorientierten Planung nicht erwartet. Im Sinne der Eingriffsminde-
rung wird im Rahmen der Umsetzung empfohlen, Regenwasser zur Brauchwassernutzung auf den 
Grundstücken zurückzuhalten (s. Hochwasserschutz und Kapitel 3.4). 
 
Anlagen für eine Nutzung regenativer Energien, insbesondere Anlagen zur Solarenergienutzung sind 
im Plangebiet weiterhin umfassend möglich und werden empfohlen. Einschränkungen durch die aus-
gewiesenen überbaubaren Flächen sowie der vorgegebenen Dachformen/-neigungen werden nicht 
gesehen. Darüber hinaus wird einzelfallbezogen im Rahmen der Umsetzung empfohlen, Möglichkei-
ten zur Nutzung von Erdwärme zu prüfen.  
 
Darüber hinaus leiten sich die energetischen Anforderungen bei der Errichtung von neuen Gebäuden 
und bei wesentlichen Änderungen an bestehenden Häusern aus den Vorgaben des Gebäudeenergie-
gesetzes und des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ab. 
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Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Fläche/Boden, Wasser, Klima 

Bodenverunreinigungen (Altlasten, Verdachtsflächen) 

Der Schutz vor Bodenverunreinigungen sowie die Vorgehensweise beim Antreffen möglicher Alt-
lasten u. Ä. im Rahmen von Baumaßnahmen ist gesetzlich geregelt. Hierauf wird in Plankarte und 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 78 hingewiesen. Während der Bauphase sind Ablagerungen von 
Baumaterialien und Müll im Umfeld zu unterbinden (s. auch Kapitel 3.9). Im Sinne der Vermeidung 
von Bodenverunreinigungen kann zudem der Ausschluss von Tankstellen im Plangebiet gewertet 
werden. 
 

Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/Natura 2000-Gebiete, Fläche/ Bo-
den, Wasser 

 
Wie zu den einzelnen Teilaspekten dargelegt, sind aufgrund der ganz überwiegend nicht zu erwar-
tenden erheblich nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der vorliegenden Angebotsplanung keine 
spezifischen Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung bzw. zum Ausgleich nachteiliger Auswirkun-
gen zu treffen.  
 
Hiervon unbenommen sind auch die weiteren nachfolgend zusammengefassten Regelungen im Be-
bauungsplan im Sinne der Eingriffsminderung zu werten. Darüber hinaus werden weitergehende 
Empfehlungen für die Umsetzungsebene getroffen. 
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Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung etc. nach 
Bauleitplan 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge für die Umset-
zung (Bau- und Betriebsphase) 

Festsetzungen zu Nutzungsmaßen. 

Auf den Bestand und die Ortsrandlage abgestimmte Hö-
hen- und Gestaltungsfestsetzungen. 

Beschränkung Baudichte/Zahl der Wohneinheiten. 

Neubebauung mit Abstand zu bestehenden Emissions-
quellen. 

Rückhaltung von Regenwasser auf den privaten Grund-
stücken zur Brauchwassernutzung  

Schutz vor extremen Niederschlagsereignissen im Rah-
men der Grundstückserschließung und Gebäudepla-
nung  

Nutzung regenerativer Energietechniken (z. B. Solar-
energie auf Gebäudedächern, Erdwärmenutzung) 

Vermeidung der Ablagerung von Baumaterialien und 
Müll im Umfeld 

Begrünung von Dachflächen 

Verbleibende erhebliche nachteilige Auswirkungen sind nicht erkennbar. 

3.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Natura 2000 - Gebiete 

Schutzgebiete und sonstige geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft 
Ggf. wesentliche Auswirkungen der Planung auf Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte 
Landschaftsbestandteile, gesetzlich geschützte und schutzwürdige Biotope sind aufgrund des fehlen-
den räumlichen und funktionalen Bezugs insgesamt nicht erkennbar (s. Kapitel 1.4 und 2.2). Unter 
Berücksichtigung der im Norden des Plangebiets festgesetzten (etwa 60 m breiten) privaten Grünflä-
che sowie der sich zur freien Landschaft hin anschließenden (ehem.) Hoffläche werden – nach gegen-
wärtigem Kenntnisstand – keine erheblichen Auswirkungen auf die Funktionen der nördlich des Ler-
chenwegs gelegenen Biotopflächen erwartet.  
 

Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Fläche/Boden, Wasser, Luft/Klima, 
Landschaft 

Tiere 
Durch die vorliegende Bauleitplanung werden i. W. intensiv genutzte Acker- und Grünlandflächen 
überplant. Im Rahmen der Umsetzung der Planung wird hier ein zusammenhängendes Wohnquartier 
mit Wohngärten analog zum östlich angrenzenden Siedlungsbereich entstehen. Somit ergeben sich 
im Plangebiet auch zukünftig Nahrungs- und Fortpflanzungshabitate für diverse Tierarten. Eine 
Verschlechterung betroffener Tierpopulationen kann allgemein ausgeschlossen werden, da essen-
zielle Habitate nicht betroffen sind und mindestens gleichwertige Flächen als Ersatz in der nördlich 
angrenzenden freien Landschaft mit den dort bestehenden Biotopstrukturen vorhanden sind. 
Verbotstatbestände gemäß § 44(1) BNatSchG werden nach heutigem Stand nicht ausgelöst, auf eine 
vertiefende Artenschutzprüfung mit Art-für-Art-Prüfung wird daher verzichtet. 
 
Bei Berücksichtigung der allgemeingültigen naturschutzrechtlichen Vorgaben zum Artenschutz sind 
im Rahmen der Umsetzung keine Beeinträchtigungen der Artenschutzbelange zu erwarten. 
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Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Fläche/Boden, Luft/Klima, Land-
schaft 

Pflanzen 
Die vorliegende Planung ermöglicht eine Wohnbauentwicklung in den Außenbereich hinein, damit 
einher geht der Verlust gegenwärtig intensiv genutzter landwirtschaftlicher Flächen. Hinsichtlich der 
ökologischen Wertigkeit wird durch die angestrebte offene Baustruktur (Einzel-/Doppelhausbebau-
ung sowie vereinzelt Mehrfamilienhäuser) mit umgebenden Gartenflächen sowie der Festsetzung 
privater und öffentlicher Grünflächen eine gewisse Aufwertung gegenüber der heutigen Nutzung in 
Bezug auf die Strukturvielfalt erwartet. Die Einfriedungen sind gegenüber der öffentlichen Verkehrs-
flächen als standortgerechte oder klimaresiliente Hecken herzustellen. 
 

Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Fläche/Boden, Wasser, Luft/Klima, 
Landschaft 

Biologische Vielfalt 
Bezüglich der biologischen Vielfalt wird angesichts der gegenwärtig intensiv genutzten landwirt-
schaftlichen Flächen eine positive Veränderung erwartet. 
 
 

Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Fläche/Boden, Wasser, Luft/Klima, 
Landschaft 

 
Zur Bewältigung der Eingriffsregelung nach BauGB und nach BNatSchG wurde geprüft, in welchem 
Umfang der Bebauungsplan unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
Eingriffe verursacht oder ermöglicht, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder das Landschaftsbild beeinträchtigen. Der Ermittelte Ausgleichsbedarf wird über das Öko-Konto 
der Stadt Verl in den Gemarkungen Sende, Flur 14, Flurstück 106 und Österwiehe, Flur 11, Flurstück 
559 tlw. und Flur 11, Flurstück 518 erbracht. 
 
Im Sinne der Eingriffsvermeidung, -minderung etc. sind allgemein die im Bebauungsplan getroffenen 
Regelungen zur Beschränkung der Bebauungsdichte etc. zu werten. 
 
Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, dass Fledermäuse durch künstliches Licht angezogen 
werden. Als allgemeine Vermeidungsmaßnahme wird daher empfohlen, im Rahmen der Umsetzung 
Beleuchtungszeiten/-intensitäten zu begrenzen und „fledermaus- bzw. insektenfreundliche“ 
Lichtquellen zu verwenden.  
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Empfohlen wird auch die Umsetzung von begrünten Dächern, die so Lebensraumfunktionen für Pflan-
zen und Tiere mit übernehmen können (s. auch Kapitel 3.4). 
 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung etc. nach 
Bauleitplan 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge für die Umset-
zung (Bau- und Betriebsphase) 

Festsetzung/Sicherung vorhandener Grünflächen 

Pflanzgebot für Einfriedungen und an Garagen/ Car-
ports 

Begrenzung von Bebauungsdichte (GRZ, Zahl der 
Wohneinheiten) 

Gartenbepflanzungen mit standortgerechten, heimi-
schen Gehölzen  

Insekten- bzw. fledermausfreundliche Beleuchtung  

Begrünung von Dachflächen 

Verbleibende erhebliche nachteilige Auswirkungen sind nicht erkennbar. 

3.3 Fläche, Boden 

Fläche 
Im Rahmen der vorliegenden Planung wird eine flächensparende Bebauung im Siedlungsrandbereich 
ermöglicht. Wesentliche Beeinträchtigungen oder Veränderungen werden hierdurch nicht bewirkt. 
 

Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/ 
Natura 2000-Gebiete, Wasser, Luft/Klima, Landschaft 

Bodenverhältnisse 
Die Errichtung baulicher Anlagen verursacht die Versiegelung und Verdichtung des Bodens. Damit 
kann dieser i. d. R. seine Produktions-, Filter- und Lebensraumfunktionen nicht mehr erfüllen. Im Rah-
men der vorliegenden Planung kommt es hier erstmalig zu Versiegelungen, in den Gartenbereichen 
kann der Boden seine Lebensraum- und Filterfunktion jedoch weiter erfüllen. Es wird daher erwartet, 
dass mit der vorliegenden Planung keine erhebliche Verschlechterung der Bodenfunktionen verbun-
den ist. Die verträglichen Neuversiegelungsmöglichkeiten lassen keine erheblich nachteiligen Auswir-
kungen auf die Bodenfunktionen erkennen.  
 

Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/ 
Natura 2000-Gebiete, Wasser, Luft/Klima, Landschaft 

Schutzwürdigkeit 
Der Bodentyp Plaggenesch kommt im Plangebiet nicht mehr in seinem ursprünglichen Zustand vor, 
sondern wurde durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung mit maschineller Bodenbearbeitung 
und dem Eintrag von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln anthropogen überprägt. In Bezug auf die 
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Thematik der Schutzwürdigkeit ist aus Sicht der Stadt keine Betroffenheit und somit keine Relevanz 
erkennbar. 

Bodenverunreinigungen (Altlasten, Verdachtsflächen) 
keine Betroffenheit und somit keine Relevanz erkennbar (s. Kapitel 3.1) 
 
Grundsätzlich ist der Verlust offenen Bodens nicht ausgleichbar. Die Versiegelung ist deshalb auf das 
notwendige Maß zu beschränken. Lokal können die Auswirkungen auf den Boden durch eine Begren-
zung der Versiegelung (GRZ, Zahl der Wohneinheiten) gemindert werden. Darüber hinaus werden 
weitergehende Empfehlungen für die Umsetzungsebene getroffen. 
 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung etc. nach 
Bauleitplan 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge für die Umset-
zung (Bau- und Betriebsphase) 

Begrenzung von Bebauungsdichte (GRZ, Zahl der 
Wohneinheiten)  

Festsetzung privater und öffentlicher Grünflächen 

Beschränkung der Versiegelung/Verdichtung auf das 
unabdingbar notwendige Maß 

Verwendung offenporiger, wasserdurchlässiger Mate-
rialien in den Vegetationsflächen 

Vermeidung von unnötigem Befahren, Lagern von 
Fremdstoffen etc. auf offenen Bodenflächen während 
der Bauarbeiten  

Auffüllungen möglichst mit dem vor Ort vorhandenen 
Material 

Verbleibende erhebliche nachteilige Auswirkungen sind nicht erkennbar. 

3.4 Wasser 

Oberflächengewässer 

keine Betroffenheit bzw. keine Relevanz erkennbar 

Grundwasser/Niederschlagswasser 

Infolge der bestandsorientierten Planung im Randbereich des bebauten Siedlungsbereichs sind keine 
Auswirkungen auf aktuell festgesetzte Wasserschutz- und/oder Überschwemmungsgebiete zu erwar-
ten.  
 
Versiegelte Flächen stehen grundsätzlich nicht mehr für die Grundwasserneubildung durch die Versi-
ckerung von Niederschlagswasser zur Verfügung. Die Versiegelung des Bodens sowie die Verände-
rung der Nutzung beeinflussen hier den Wasserhaushalt, u. a. durch das Abführen des Niederschlags-
wassers in die Kanalisation. Insofern kommt es auch zu Veränderungen bezüglich der Grundwasser-
neubildung. Das Risiko von Stoffeinträgen aus der Landwirtschaft (Dünge-/Pflanzenschutzmittel etc.) 
in das Grundwasser entfällt.  
 
Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser wird aufgrund bereits erhöhter Grundwasser-
stände auf der Fläche in die Regenwasserkanalisation eingeleitet und über eine außerhalb des Plan-
gebietes liegende, ausreichend dimensionierte Rückhaltung (Gemarkung Verl 052549, Flur 017, Flur-
stück 559) kontrolliert dem Neuen Ölbach zugeführt. Die Anlage des Regenrückhaltebeckens erfolgt 
naturnah und die Abflussmenge wird auf die natürliche Abflussspende von 5 l/(s*ha) gedrosselt. 
 
Bezüglich der Themen Ver- und Entsorgung, Hochwasserschutz, Bodenverunreinigungen und Altlas-
ten wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf Kapitel 3.1 verwiesen. 
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Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/ 
Natura 2000-Gebiete, Fläche/Boden, Luft/Klima, Landschaft 

 
Trotz der insgesamt nicht zu erwartenden erheblichen nachteiligen Auswirkungen sind die im Bebau-
ungsplan getroffenen Regelungen zur Beschränkung der Bebauungsdichte sowie der festgesetzten 
Grünflächen im Sinne der Eingriffsminderung zu werten. Für die Vegetationsflächen werden offen-
porige, wasserdurchlässige Materialien empfohlen. 
 
Begrünte Dachflächen bieten grundsätzlich günstige Voraussetzungen für die Rückhaltung und Ver-
dunstung von Niederschlagswasser. Sie sind auf Grundlage des Bebauungsplans grundsätzlich zuläs-
sig und werden zur Umsetzung empfohlen.  
 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung etc. nach 
Bauleitplan 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge für die Umset-
zung (Bau- und Betriebsphase) 

Begrenzung von Bebauungsdichte (GRZ, Zahl der 
Wohneinheiten) 

Pflanzgebot für Einfriedungen und an Garagen/ Car-
ports 

Festsetzung von privaten und öffentlichen Grünflächen 

Rückhaltung des Niederschlagswassers außerhalb des 
Plangebiets und ortsnahe Einleitung in einen Vorfluter 

Rückhaltung von Regenwasser auf privaten Grundstü-
cken zur Brauchwassernutzung  

Schutz vor extremen Niederschlagsereignissen im Rah-
men der Grundstückserschließung und Gebäudepla-
nung  

Reduzierung der Bodenversiegelung auf unabdingbar 
notwendiges Maß, Verwendung versickerungsfähiger 
Materialien 

Begrünung von Dachflächen 

Verbleibende erhebliche nachteilige Auswirkungen sind nicht erkennbar. 

3.5 Luft, Klima 

Luftqualität 
Die mit einer Bebauung einhergehend verursachten Emissionen (Hausbrand, Verkehr, Abwärme) be-
dingen i. d. R. Luftverwirbelungen und -belastungen, ohne dass diese für das Plangebiet näher quan-
tifiziert werden können. Gegenwärtig werden hier jedoch keine besonderen Probleme gesehen, die 
eine vertiefende Begutachtung erfordern könnten. Darüber hinaus sind in der Umsetzung die sich aus 
den geltenden gesetzlichen Regelungen ergebenden Anforderungen (z. B. an Feuerungsanlagen) zu 
beachten. 
 
Im Zusammenhang mit Kfz-Verkehren können insbesondere die Luftschadstoffe Stickstoffmonoxid/-
dioxid, Benzol, Staub-PM10 und Ruß im Rahmen der Bauleitplanung Bedeutung erlangen. Aufgrund 
des geringen Anteils an neuer Bebauung und damit ggf. verbundener Neuverkehre wird sich die Luft-
qualität infolge der vorliegenden Planung aber insgesamt nicht wesentlich verändern.  
 
Zum Immissionsschutz wird ergänzend auf Kapitel 3.1 verwiesen. 
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Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/ 
Natura 2000-Gebiete 

Klima 
Die geplanten baulichen Maßnahmen können grundsätzlich zu einer zunehmenden thermischen Be-
lastung und somit zu einer Verschlechterung des heutigen Zustands führen. Auf die vorliegende ge-
plante Arrondierung eines bestehenden Wohngebiets mit neuer Überbauung in offener Bauweise, 
mit eingeschränkten Verdichtungsmöglichkeiten und privaten/öffentlichen Grünflächen trifft dies 
nur begrenzt zu. Durch die neuen Baumöglichkeiten werden allenfalls lokal begrenzte mikroklimati-
sche Veränderungen erwartet. Möglichkeiten für eine gärtnerische Gestaltung mit positiven kleinkli-
matischen Wirkungen bleiben bestehen. Insbesondere die Festsetzung von Einfriedungen aus stand-
ortgerechten Hecken kann einen positiven Einfluss auf das lokale Kleinklima bewirken. Erhebliche 
Beeinträchtigungen in Bezug auf Durchlüftung und Temperaturgang werden nicht bewirkt. 
 
Insgesamt wird erwartet, dass sich die bestehenden mikro- und bioklimatischen Verhältnisse nicht 
wesentlich verändern werden. Die lediglich auf das Plangebiet begrenzten lokalen Veränderungen 
des Mikroklimas werden die stadtklimatischen Verhältnisse insgesamt nicht gravierend beeinflussen. 
 
Bedingt durch den Klimawandel ist innerhalb des Siedlungsbereichs allgemein eine etwas stärkere 
Wärmebelastung nicht auszuschließen. Eine besondere Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klima-
wandels oder eine besondere Problematik bzgl. Treibhausgasemissionen ist jedoch angesichts der 
Lage im ländlichen Raum, der Größe des Plangebiets sowie der überschaubaren Verkehrserzeugung 
nicht erkennbar.  
 
Zum Thema regenerative Energien wird auf Kapitel 3.1 verwiesen. 
 

Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/ 
Natura 2000-Gebiete, Fläche/Boden, Wasser 

 
Aufgrund der im Bebauungsplan getroffenen Regelungen zur Beschränkung der Bebauungsdichte 
werden insgesamt keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erwartet und im Sinne der Eingriffs-
minderung gewertet. Die Beschränkung der überbaubaren Grundstücksfläche sowie die Festsetzung 
von Grünflächen unterstützen die Aufrechterhaltung der bestehenden Luftqualität sowie vorhande-
ner temperaturausgleichender Wirkungen.  
 
Positive kleinklimatische Wirkungen können auch durch Dachbegrünungen und Vegetation im Be-
reich der privaten Flächen erzielt werden. Entsprechende Begrünungen werden als ökologisch sinn-
volle Maßnahmen empfohlen.  
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Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung etc. nach 
Bauleitplan 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge für die Umset-
zung (Bau- und Betriebsphase) 

Begrenzung von Bebauungsdichte (GRZ, Zahl der 
Wohneinheiten), Vorgabe der offenen Bauweise 

Pflanzgebot für Einfriedungen und an Garagen/ Car-
ports 

 

Begrünung von Dachflächen  

Gartenbepflanzungen mit standortgerechten, heimi-
schen Gehölzen  

Beschränkung der Versiegelung/Verdichtung auf das 
unabdingbar notwendige Maß, Verwendung versicke-
rungsfähiger Materialien 

Verbleibende erhebliche nachteilige Auswirkungen sind nicht erkennbar. 

3. 6  Landschaft 

Raumwirksame oder das Landschaftsbild prägende Strukturelemente sind vorliegend nicht betroffen. 
Ein Bezug zum freien Landschaftsraum wird aber auch weiterhin bestehen. Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbilds könnten insofern ggf. durch eine unmaßstäbliche Neubebauung entstehen. Grund-
sätzlich eröffnet der Bebauungsplan einen gewissen Spielraum, so dass insgesamt bis zu zweigeschos-
sige Gebäude zulässig sind. Die Obergrenze der zugelassenen Gesamthöhen orientiert sich dabei an 
den bestehenden Gebäuden im Umfeld. Die straßen- und landschaftsräumliche Wirkung verschiede-
ner Dachformen sowie zurückgesetzter oberster Geschosse (sog. Staffelgeschosse) wird dabei be-
rücksichtigt. Wesentliche Beeinträchtigungen oder Veränderungen des Landschaftsbilds bzw. der 
Wahrnehmung des Siedlungsbereichs werden hierdurch nicht bewirkt. 
 

Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/ 
Natura 2000-Gebiete, Fläche/Boden 

 
Trotz der nicht zu erwartenden erheblichen nachteiligen Auswirkungen sind nachfolgende Maßnah-
men im Sinne von Eingriffsvermeidung, -minderung etc. zu werten. 
 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung etc. nach 
Bauleitplan 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge für die Umset-
zung (Bau- und Betriebsphase) 

auf den Bestand und die Ortsrandlage abgestimmte Hö-
hen- und Gestaltungsfestsetzungen 

Pflanzgebot für Einfriedungen und an Garagen/ Car-
ports 

-/- 

Verbleibende erhebliche nachteilige Auswirkungen sind nicht erkennbar. 

3.7 Kulturgüter, sonstige Sachgüter 

keine Betroffenheit und somit keine Relevanz erkennbar 

Bau- und Bodendenkmale 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans sind aufgrund eines Verdachts des Vorkommens histo-
rischer Siedlungsspuren archäologische Untersuchungen vorgenommen worden. Die Sachstandser-
mittlung hat ergeben, dass auf der Fläche aufgrund verschiedener umfassender Bodeneingriffe in der 
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jüngeren Vergangenheit voraussichtlich keine kultur- oder naturgeschichtlichen Bodendenkmäler 
mehr enthalten sind und der archäologische Kontext zerstört ist. Die getätigten Suchschnitte waren 
ohne besondere Funde. Alle verhältnismäßigen Untersuchungen sind sachgemäß dokumentiert wor-
den, sodass mögliche Bodendenkmale einer Bebauung nicht mehr entgegenstehen. 
 
Baudenkmäler werden von der Planung nicht berührt.  

Kultur-/Sachgüter 
keine Betroffenheit und somit keine Relevanz erkennbar 
 
Zusammenfassend werden aufgrund der fehlenden Bedeutung der Planflächen für die einzelnen Teil-
aspekte des Umweltbelangs Kulturgüter, sonstige Sachgüter keine wesentlichen Beeinträchtigungen 
oder Veränderungen bewirkt.  
 

Mögliche erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch Vorhandensein/ 
Betrieb (dauerhaft) 

Keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erkennbar 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

Weitere betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Landschaft 

 
Maßnahmen im Sinne der Eingriffsvermeidung, -minderung etc. sind im Rahmen der archäologi-
schen Sachstandsermittlung getroffen worden. Eine mögliche Beeinträchtigung von Bodendenkmä-
lern konnte durch die Suchschnitte ausgeschlossen werden.  
 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung etc. nach 
Bauleitplan 

Zusätzliche Maßnahmenvorschläge für die Umset-
zung (Bau- und Betriebsphase) 

Archäologische Sachstandsermittlung, um Beeinträchti-
gungen möglicher Bodendenkmäler auszuschließen 

-/- 

Verbleibende erhebliche nachteilige Auswirkungen sind nicht erkennbar. 
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3.8 Verbleibende Umweltbelange nach Anlage 1 BauGB, Nr. 2b, aa–hh 

Mögliche erhebliche nachteilige Auswirkungen durch Gefahr von Unfällen oder Katastrophen 

Vorhandensein/Betrieb  
(dauerhaft) 

Die Gefahr von Unfällen oder Katastrophen beschränkt sich nach gegen-
wärtiger Kenntnis auf nachfolgende Umweltbelange: 

- Eine Gefährdung aufgrund des allgemeinen Risikos durch Unwetter/ 
Starkregenereignisse ist trotz der Ergebnisse der gesamtstädtischen Er-
mittlung der Überflutungsgefährdung nicht generell auszuschließen, 
kann für das Plangebiet aber nicht näher quantifiziert werden. Eine be-
sondere Gefährdungslage für das Stadtgebiet bzw. den vorliegend er-
fassten Siedlungsbereich ist jedoch nicht erkennbar. Allgemeine Maß-
nahmen zur Überflutungsvorsorge sind im Zuge von Neu-/Ersatzbau-
maßnahmen zu berücksichtigen und sind zudem in der Landesbauord-
nung gesetzlich geregelt (u. a. Errichtung von Gebäuden so, dass Was-
ser nicht eindringen kann; Belassen/Herstellen der Wasseraufnahmefä-
higkeit der nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke); s. auch 
Maßnahmenvorschläge in den Kapiteln 3.1, 3.3, 3.4 und 3.5. 

- Eine Gefährdung durch Unfälle in sog. Störfallbetrieben ist nicht er-
kennbar (s. Kapitel 1.3). Aufgrund der festgesetzten Nutzungen können 
im Plangebiet auch keine entsprechenden Vorhaben umgesetzt wer-
den. 

- Bergbautätigkeiten sind in der Region nicht bekannt, insofern wird auch 
eine Gefährdung durch Bergbaufolgeschäden ausgeschlossen. 

Eine Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle ist hier bei Einhaltung 
fachgesetzlicher Standards insofern nicht zu erwarten. 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

I. W. betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/ 
Natura 2000-Gebiete, Fläche/Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft, 
Kulturgüter/ sonstige Sachgüter 

 
Mögliche erhebliche nachteilige Auswirkungen infolge Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete 

Vorhandensein/Betrieb  
(dauerhaft) 

Die Stadt Verl betreibt derzeit im näheren Umfeld der vorliegenden Pla-
nung keine weiteren ggf. relevanten Planungen oder Maßnahmen, 
ebenso sind der Stadt keine entsprechenden Vorhaben anderer Planungs-
träger bekannt. Insofern liegen kumulierende umweltrelevante Auswir-
kungen mit Vorhaben benachbarter Plangebiete derzeit nicht vor. Ge-
biete mit spezieller Umweltrelevanz (z. B. Natura 2000-Gebiete) sind im 
Umfeld nicht vorhanden und somit nicht betroffen (s. Kapitel 1.4, 2.2, 3.2). 

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

I. W. betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/ 
Natura 2000-Gebiete, Fläche/Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft, 
Kulturgüter/ sonstige Sachgüter 
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Mögliche erhebliche nachteiligen Auswirkungen durch eingesetzte Techniken und Stoffe 

Vorhandensein/Betrieb  
(dauerhaft) 

Der Einsatz umweltrelevanter Techniken und Stoffe kann im Wohnungs-
bau nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Bei Einhaltung der jewei-
ligen fachgesetzlichen Standards ist eine Überschreitung der Erheblich-
keitsschwelle insgesamt nicht zu erwarten.  

Relevanz für Umweltschutzziele 
(EU, Bund, Land, Kommune) 

Keine Erheblichkeit und somit keine Relevanz erkennbar 

I. W. betroffene Umweltbelange 
(Wechselwirkungen) 

Mensch/Gesundheit/Bevölkerung, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt/ 
Natura 2000-Gebiete, Fläche/Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft, 
Kulturgüter/ sonstige Sachgüter 

3.9 Auswirkungen während der Bauphase 

Das Plangebiet wird im Rahmen der Umsetzung der vorliegenden Planung erstmals erschlossen, da-
mit einhergehend können sich allgemein Belästigungen für die Nachbarn mit einem üblichen Maß 
an Lärm, Staub und Abgasen durch Bautätigkeit, Fahrzeugverkehr etc. während der Bauphase erge-
ben. Aufgrund der geringen Größe des Plangebiets wird erwartet, dass sich diese Belästigungen in 
einem überschaubaren und zeitlich begrenzten Rahmen bewegen. Möglicher Baustellenverkehr kann 
grundsätzlich über den Leinenweg bzw. den Lerchenweg unproblematisch abgewickelt werden. Ab-
lagerungen von Baumaterialien und Müll v. a. auf den Freiflächen im Umfeld sind zu unterbinden.  
 
Besondere Anforderungen an eingesetzte Stoffe, Techniken etc. sind hier nicht erkennbar. Die Ge-
fahr von Unfällen oder Katastrophen ist bei der Umsetzung der Planung nicht generell auszuschlie-
ßen, sie beschränkt sich nach aktueller Kenntnis vorliegend auf Kampfmittelfunde. Auf entspre-
chende Handlungserfordernisse bei ggf. möglichen Kampfmittelfunden wird auf der Plankarte hinge-
wiesen. 
 
Im Hinblick auf den Artenschutz sind mit Blick auf die Gruppe der Vögel baubedingte Störungen wäh-
rend Brut/Aufzuchtzeit grundsätzlich möglich.  
 
Eine Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle bei Baumaßnahmen/Umsetzung einschließlich mög-
licher Abrissarbeiten ist bei Einhaltung fachgesetzlicher Standards insgesamt nicht zu erwarten. 

4. Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Standortdiskussion auf Flächennutzungsplanebene 
Aufgrund einer fehlenden Flächenverfügbarkeit können die begrenzten Flächenpotenziale für eine 
Nachverdichtung im Kernstadtbereich Verl gegenwärtig nicht ausgeschöpft werden. Die Stadt ist aber 
wie in der vorliegenden Planung – die in den Jahren 2008/2009 begonnen wurde und wegen fehlen-
der Flächenverfügbarkeit zwischenzeitlich nicht weiterverfolgt werden konnte – bemüht mit den Ei-
gentümern dieser Flächen eine Einigung zu erzielen. Um den dringenden Bedarf nach Wohnraum 
befriedigen zu können, ist eine behutsame Erweiterung in den Außenbereich unumgänglich. Vor dem 
Hintergrund der Planungsziele und -inhalte gibt es auf der übergeordneten Planungsebene keine 
sinnvollen Standortalternativen.  

Alternativen in der Projektplanung 
Grundsätzlich ist auch im vorliegenden Plangebiet eine stärkere Verdichtung vorstellbar. In diesem 
Falle wäre mit einer stärkeren Versiegelung durch Wohngebäude und ergänzenden Verkehrsflächen 
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mit den entsprechenden (i. W. aber überschaubaren) Auswirkungen insbesondere auf Boden, Wasser 
und Kleinklima sowie Lebensstätten und Nahrungs- und Jagdbereiche zu rechnen. Im Hinblick auf die 
Nachbarschaft würden dann auch Mehrverkehre ausgelöst werden. Der Bebauungsplan könnte im 
Sinne einer stärkeren Verdichtung auch höhere Gebäude oder mehr Wohnungen/Gebäude zulassen. 
Diese Alternative wäre insbesondere im Hinblick auf nachbarschaftliche Belange in dem gewachse-
nen Siedlungsbereich und auf die Ortsrandlage weniger verträglich, so dass hiervon Abstand genom-
men wurde. 
 
In Betracht käme auch eine „Null-Variante“ mit Verzicht auf jegliche Planung. Dies würde allerdings 
die bestehende Nachfragesituation nach Wohnraum, insbesondere auch für junge Familien, weiter 
verschärfen. 

5. Verfahren und Vorgehensweise in der Umweltprüfung sowie Schwierigkeiten bei der Be-
arbeitung 

Verfahren und Vorgehensweise in der Umweltprüfung 
Die Gliederung des Umweltberichts und die Vorgehensweise ergeben sich aus den gesetzlichen 
Grundlagen gemäß BauGB (insbesondere §§ 2, 2a BauGB mit Anlage). Die Umweltprüfung wurde in 
folgenden, sich z. T. überschneidenden Bearbeitungsstufen durchgeführt: 

 Festlegung des plangebietsbezogenen Umfangs und Detaillierungsgrads der Ermittlung der 
Umweltbelange, 

 Zusammenstellung der Umweltschutzziele aus den für die Bauleitplanung relevanten Fachge-
setzen und Fachplanungen, 

 Stichpunktartige Darstellung der Berücksichtigung der Umweltschutzziele,  
 Auswertung vorliegender Informationsquellen zum derzeitigen Umweltzustand (Basisszenario),  
 Ermittlung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, 
 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands im Zuge der Planumsetzung – Ermittlung der 

Auswirkungen der Planung auf die Umweltsituation, 
 Festlegung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich 

nachteiliger Auswirkungen, 
 Prüfung anderweitiger Planungsalternativen und 
 Auswertung der Beteiligungsverfahren gemäß §§ 2, 3, 4 BauGB und Einarbeitung relevanter 

Hinweise und Anregungen in den Umweltbericht. 
 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurden umweltbezogene Gutachten und Fachplanungen zum Im-
missionsschutz, zur Hydrogeologie, zur Entwässerung sowie Straßenausbauplanung und zur Archäo-
logie berücksichtigt. Weitere Gutachten werden nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht für erfor-
derlich gehalten.  

Schwierigkeiten bei der Bearbeitung 
Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Umweltprüfung sind nicht aufgetreten. Relevante Defizite 
bei der Zusammenstellung des Datenmaterials werden auf der vorliegenden Bauleitplanungsebene 
ebenfalls nicht gesehen. Insgesamt ist die Ermittlung der Umweltbelange durch die sog. angebotsori-
entierte Planung begrenzt, da auf der vorliegenden Ebene der Bauleitplanung noch nicht absehbar 
ist, welche konkreten Vorhaben innerhalb des Plangebiets entstehen werden. Vor dem Hintergrund 
der auf dieser Planungsebene erfolgenden Ermittlung der Umweltbelange kann daher noch keine 
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endgültige und vollständige Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgen. Diese kann projektbezo-
gen im Einzelfall unterschiedlich ausfallen. Eine abschließende Beurteilung kann daher erst auf der 
Projektplanungsebene erfolgen. 
 
Maßgebliche Umweltprobleme oder ein weitergehender Untersuchungsbedarf im Planverfahren 
sind nach heutigem Stand nicht zu erkennen. Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung der 
Umweltbelange wird ergänzend auf Kapitel 1.3 verwiesen.  

6. Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Die Realisierung der städtebaulichen Planung ist nach den bauordnungsrechtlichen und fachgesetzli-
chen Anforderungen vorzunehmen, diesbezügliche Überwachung und ggf. notwendige Instrumenta-
rien zur Durchsetzung der Anforderungen sind dort geregelt. Hierzu sind keine zusätzlichen Maßnah-
men i. S. des Monitorings erforderlich. Die planungs- und bauordnungsrechtlich notwendige Kon-
trolle der Nutzungen erfolgt durch die zuständigen Fachbehörden. 
 
Wie in Kapitel 3 des Umweltberichts erläutert, verursacht die Umsetzung der vorliegenden bestands-
orientierten Planung nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen Umweltauswirkungen. Somit 
sind über die auf Baugenehmigungsebene erfolgende Überwachung hinaus keine weitergehenden 
Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Bauleitpla-
nung auf die Umwelt im Sinne des § 4c BauGB bzw. Anlage 1 Nr. 3 b) BauGB durchzuführen. 
 
Unvorhergesehene erhebliche, nachteilige Umweltauswirkungen, die erst nach Inkrafttreten des Be-
bauungsplans entstehen oder bekannt werden, sollen frühzeitig ermittelt werden. Da die Stadt Verl 
keine umfassenden Umweltüberwachungs- und Beobachtungssysteme betreiben kann, werden die 
Fachbehörden gebeten, die entsprechenden Informationen an die Stadt weiterzuleiten. Hieraus kön-
nen sich weitergehende Erfordernisse ergeben. 

7. Zusammenfassung des Umweltberichts 

Der Umweltbericht beschreibt und bewertet gemäß §§ 2, 2a BauGB die Umwelt und die möglichen 
Umweltauswirkungen des Planvorhabens. Er informiert die Öffentlichkeit hierüber und soll dieser 
eine Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem Umfang sie von den Umweltauswirkungen der Pla-
nung betroffen sein kann. Abschließend dient er als Grundlage für die bauleitplanerische Prüfung und 
Abwägung der Stadt nach dem Baugesetzbuch (BauGB).  
 
Das Plangebiet umfasst etwa 6,5 ha gegenwärtig landwirtschaftlich bzw. gärtnerisch genutzter Flä-
chen am westlichen Siedlungsrand der Kernstadt Verl. Mit Blick auf die bestehende Wohnraumnach-
frage ist es wesentliches Ziel der Stadt Verl, dass ausgewiesene Bauflächen auch möglichst kurzfristig 
bebaut werden können. 
 
Die umweltrelevanten Auswirkungen auf Nachbarschaft/Altanlieger betreffen i. W. zeitlich be-
grenzte Belästigungen während der Baumaßnahmen. Eine Beeinträchtigung der Anlieger im Umfeld 
des Plangebiets durch die ermöglichten Veränderungen im Lebensumfeld wird vorliegend nicht ge-
sehen. Darüber hinaus erhält die Nachbarschaft durch die Bauleitplanung Planungssicherheit in Bezug 
auf zulässige Gebäude und Nutzungen. Weiterhin sichern auf den Siedlungsbestand im Umfeld abge-
stimmte Höhen- und Gestaltungsfestsetzungen die Aufrechterhaltung des bestehenden Siedlungs-
charakters, auch im Hinblick auf die angrenzende freie Landschaft. 
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Wesentliche umweltrelevante Auswirkungen auf neue Bewohner/Nutzer werden nach heutigem 
Kenntnisstand nicht gesehen. Aus Sicht des vorbeugenden Immissionsschutzes sind keine ggf. rele-
vanten Vorbelastungen durch Verkehrs-, Gewerbelärm etc. erkennbar.  
 
Die naturräumlichen Umweltauswirkungen im Plangebiet ergeben sich v. a. aus der Versiegelung 
des Bodens durch Straßen und Neubaumaßnahmen etc. Festsetzungen zu überbaubaren Flächen, 
Bauvolumina und zur Vorgartengestaltung gewährleisten die städtebauliche und gestalterische Ein-
bindung in Umfeld und Straßenbild. Großflächige Baumöglichkeiten werden auch mit Blick auf die 
angrenzende freie Landschaft nicht geschaffen. Das bestehende Lebensraumpotenzial wird sich nicht 
wesentlich ändern. Anhaltspunkte, die eine Vollzugsfähigkeit der Planung aus Artenschutzgründen 
ausschließen, sind ebenfalls nicht vorhanden.  
 
Naturräumliche Umweltauswirkungen für die Umgebung werden soweit erkennbar nicht verur-
sacht. Die Planung berücksichtigt durch auf die Bestandssituation im Umfeld abgestimmte Höhen- 
und Gestaltungsfestsetzungen die Lage am Ortsrand. 
 
Entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand und nach Prüfung der betroffenen Umweltbelange erge-
ben die Arbeiten zusammenfassend, dass die vorliegende Planung aus Umweltsicht grundsätzlich ver-
tretbar ist. Die letztliche Entscheidung über die Planung und den hierdurch vorbereiteten Eingriff ist 
in der bauleitplanerischen Abwägung zu treffen. In diesem Sinne sind die Auswirkungen und das Vor-
haben vor dem Hintergrund der planerischen Aufgaben und Entwicklungsziele der Stadt Verl zu prü-
fen und zu bewerten.  

Verl, im August 2023 
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